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Privater Gestaltungsplan «Brunnenhof» -
Genehmigung
Stadt Zürich

Bucheggplatz, Kat.-Nrn. UN5003, UN4557 (teils) und UN5002 (teils)

Situationsplan Mst. 1:500 vom 12. Oktober 2023
- Gestaltungsplanvorschriften (GPV), undatiert

Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 12. Oktober 2023

Sachverhalt
Die städtische Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien plant beim Bucheggplatz
eine Erweiterung ihrer im Jahr 2007 fertiggestellten Arealüberbauung «Brunnenhof». Mit
dem Bauvorhaben soll die bestehende Wohnsiedlung Brunnenhof mit einem 40 m hohen
Hochhaus erweitert werden. Mit dieser Erweiterung sollen zwanzig gemeinnützige Famili-
enwohnungen im Sinne des Stiftungszwecks ermöglicht werden. Weil der Planungsperi-
meter gemäss Ergänzungsplan Hochhausgebiete nicht als Hochhausgebiet ausgeschie-
den ist, ist für die Realisierung des Hochhauses ein Gestaltungsplan notwendig.

Der Gemeinderat der Stadt Zürich stimmte mit Beschluss vom 11. September 2024 dem
privaten Gestaltungsplan «Brunnenhof» zu. Gegen diesen Beschluss wurden gemäss
Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Zürich vom 11. Dezember 2024 keine Rechts-
mittel eingelegt. Die Stadt Zürich beantragt die Genehmigung der Vorlage und bestätigt,
dass die Referendumsfrist gegen den Gemeinderatsbeschluss unbenutzt abgelaufen ist.

Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

B. Materielle Prüfung
Gestützt auf ein Variantenstudium wurde ein Richtprojekt ausgearbeitet, welches ein an
den Bestand angebautes 40 m hohes Hochhaus mit 13 Geschossen vorsieht. Dieses ist
zum Bucheggplatz ausgerichtet, wobei der Zugang zum Park umgelegt und neugestaltet
wird. Gegenüber der Grundordnung wird mit dem Gestaltungsplan von der zulässigen
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Gebäudehöhe, teils von den Abstandsvorschriften, der Terraingestaltung und den Auto-
abstellplätzen abgewichen.

Im Situationsplan wird ein Baubereich, ein Vorbereich zum Bucheggplatz hin und ein öf-
fentlich zugänglicher Fussweg festgelegt. Im Gestaltungsplanperimeter werden Wohnnut-
zungen sowie Nutzungen für mässig störendes Gewerbe festgelegt. Vom der anrechen-
baren Geschossfläche sind zudem mindestens 75% als Wohnfläche zu realisieren
(Art. 15 GPV). Sämtliche der anrechenbaren Geschossflächen für Wohnen sind als ge-
meinnütziger Wohnraum zu erstellen und nach dem Prinzip der Kostenmiete zu vermieten
(Art. 16 GPV). Für den Baubereich wird eine maximale Höhe von 511.35 m.ü.M. festge-
legt, was einer Gebäudehöhe von 40 m ausgehend von einem gemittelten Terrain inner-
halb des Baubereichs entspricht (Art.

7 GPV). Diese Höhe entspricht der Absicht des sich
in Revision befindenden Ergänzungsplans Hochhausgebiete. Des Weiteren wird eine ma-
ximal zulässige anrechenbare Geschossfläche von 3'566 m? (Art. 6 GPV) festgelegt. Der
Baubereich darf mit dem bestehenden Gebäude der Stiftung im Norden des Gestaltungs-
planperimeters zusammengebaut werden (Art. 4 GPV). Die unterirdischen Gebäude dür-
fen maximal ein Drittel der nicht mit dem Gebäude überstellten Fläche des Perimeters un-
terbaut werden. Im Bereich der Baumpflanzungen dürfen keine unterirdischen Gebäude
erstellt werden (Art. 9 GPV). Zur Ermöglichung der Quartierversorgung sind in der ersten
Raumtiefe entlang der Hofwiesenstrasse und dem Bucheggplatz nur publikumsorientierte
gewerbliche Nutzungen zulässig (Art. 17 GPV) und die lichte Höhe muss aus diesem
Grund bei mindestens 120 m? der Erdgeschossflächen 4.5 m betragen (Art. 10 GPV). Zur
Schonung des Aussenraums wird die Gesamtfläche der besonderen Gebäude, wie z.B.
Veloabstellplätze, auf 50 m? beschränkt (Art. 11 GPV). Der Vorbereich ist mit einem éf-
fentlichen Charakter und einer hohen Aufenthaltsqualitat auszugestalten, welcher sich gut
in die Gesamtgestaltung einfügt. Durch Bäume ist diesbezüglich eine ausreichende Be-
schattung des Vorbereichs sicherzustellen (Art. 20 GPV): Die Versiegelung des Aussen-
raums ist möglichst gering zu halten und mindestens zwei Drittel der nicht mit Gebäuden
überstellten Flächen sind zu begrünen (Art. 18 GPV).

Der Fussweg dient als wichtige Verbindung zwischen dem Bucheggplatz und dem Park.
Dieser muss eine Breite von mindestens 2.5 m aufweisen und mit einem sickerfahigen
Belag versehen sein (Art. 22 GPV).

Für die Bemessung der Anzahl Abstellplätze für Velos, Motorräder und Personenwagen .
ist die zum Zeitpunkt der Baubewilligung rechtsgültige Verordnung über private Fahrzeug-
abstellplätze anzuwenden. Die in der Parkplatzverordnung vorgeschriebene Mindestan-
zahl von Abstellplätzen für Personenwägen darf nicht überschritten werden. Sämtliche er-
forderlichen Abstellplätze für Personenwagen inklusive derjenigen für Besucherinnen und
Besucher sind innerhalb der Bauparzelle anzuordnen, dürfen jedoch ausserhalb des Ge-
staltungsplanperimeters in einem Umkreis von 200 m liegen (Art. 23 GPV). Mit der maxi-
mal zulässigen anrechenbaren Geschossfläche sind bei Ausschöpfung des maximalen
Wohnanteils nach aktuell geltender Parkplatzverordnung rund 32 Abstellplätze erforder-
lich. Diese:dürften auf 60% reduziert werden, d.h. auf rund 19 Abstellplätze. Mit dem Bau-
entscheid der bestehenden Wohnsiedlung Brunnenhof vom Dezember 2004 wurden
85 Parkfelder im Rahmen der Arealüberbauung der Parzelle Kat.-Nr. UN4557 bewilligt,
acht davon oberirdisch an der Brunnenhofstrasse für Besuchende.Nach heute geltender
PPV wären nur 55 Abstellplätze, sechs davon für Besuchende notwendig. Somit können
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die knapp 20 Abstellplätze nach den heutigen Anforderungen gut im Bestand unterge-
bracht werden. Mit dem Neubau werden keine zusätzlichen Abstellplätze für Autos er-
stellt, sondern bestehende Abstellplätze im Bestand umgenutzt.

Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 4. September 2023 gestellten
Auflagen und Empfehlungen wurde vollumfänglich entsprochen.

Ergebnis
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Grundeigentümer (unter Vorbehalt der
Kostenauflage gemäss Dispositiv Il) und die Stadt sind durch die Genehmigung nicht be-
schwert. Gegen den genehmigten Gestaltungsplan steht weiteren betroffenen Privaten
und Verbänden der Rekurs offen (§§ 338a f.. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Ge-
nehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentli-
chen und aufzulegen.

Gestützt auf § 4 und $ 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden ist für diese Ver-
fügung eine Gebühr zu erheben.

Die Baudirektion verfügt:

A Der private Gestaltungsplan «Brunnenhof», welchem der Gemeinderat der Stadt
Zürich mit Beschluss vom 11. September 2024 zugestimmt hat, wird genehmigt.

Il. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 2'199.00 (104 103/83100.40.200)
und wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt.

lll. Gegen Dispositiv Il dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an
erechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich,
schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und des-
sen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau
zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und so-
weit wie möglich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kosten-
pflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

IV. Die Stadt Zürich wird eingeladen

Dispositiv sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver-
öffentlichen;
diese Verfügung zusammen mit der geprüften. Planung aufzulegen;
nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekursge-
richt sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen;
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den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrankungen (OREB-Kataster)
nachführen zu lassen.

Mitteilung anV

Stadt Zürich (unter Beilage von 11 Dossiers)

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)
Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)
Stadt Zürich, Geomatik + Vermessung, Weberstrasse 5, 8004 Zürich (Katasterbear-

beiterorganisation)

Stiftung Familienwohnungen, Feldeggstrasse 60, 8008 Zürich (Rechnungsadressa-

tin)

Amt für.
Raumentwicklung

VERSENDET AM 12,FEB, 2025
(den AuszugF



 

 

Auszug aus dem Beschlussprotokoll 

107. Sitzung des Gemeinderats vom 11. September 2024 

 
 
 
3654. 2024/37 

Weisung vom 31.01.2024: 
Amt für Städtebau, Privater Gestaltungsplan «Brunnenhof», Zürich-Unterstrass, 
Kreis 6 Liegenschaften Stadt Zürich, Landveräusserung, Genehmigung 

 
 Antrag des Stadtrats 

 
1. Dem privaten Gestaltungsplan «Brunnenhof», bestehend aus Gestaltungsplanvor-

schriften und Plan Mst. 1:500 (Beilagen 1 und 2), wird zugestimmt. 

2. Der Stadtrat wird ermächtigt, Änderungen am privaten Gestaltungsplan «Brunnen-
hof» in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, sofern sich diese als Folge von Rechts-
mittelentscheiden oder im Genehmigungsverfahren als notwendig erweisen. Solche 
Beschlüsse sind im Städtischen Amtsblatt und im Amtsblatt des Kantons Zürich so-
wie in der Amtlichen Sammlung zu veröffentlichen. 

3. Der Stadtrat setzt den privaten Gestaltungsplan «Brunnenhof» nach Genehmigung 
durch die zuständige Direktion in Kraft. 

4. Die Veräusserung von etwa 645 m2 Land (Teile der Grundstücke alt Kat.-Nrn. 
UN5003, UN5002, UN5007, UN5004 gemäss Mutationsvorschlag Nr. 35076 vom 
9. März 2023) an die Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien (SWkF) zum  
voraussichtlichen Richtlinienlandwert von insgesamt 1 527 020.– wird bewilligt. 

5. Für die Differenz zwischen dem Verkaufspreis (Richtlinienlandwert) und dem Ver-
kehrswert sowie zwischen dem Wert des Näherbaurechts nach Richtlinienlandwert 
und dem Wert des Näherbaurechts auf Basis des Verkehrswerts (GV-Nr. 47/2023) 
werden neue einmalige Ausgaben von Fr. 9 597 640.– im Sinne eines Einnahmever-
zichts bewilligt. 

Unter Ausschluss des Referendums: 

6. Vom Bericht nach Art. 47 RPV (Beilage 3) wird Kenntnis genommen. 
 
Referat zur Vorstellung der Weisung: Marco Denoth (SP) 
 
 
 
 

Stadt Zürich 

Gemeinderat 
Parlamentsdienste 
Stadthausquai 17 
Postfach, 8022 Zürich 
 
T +41 44 412 31 10 
gemeinderat@zuerich.ch 
gemeinderat-zuerich.ch 
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Schlussabstimmung über die Dispositivziffern 1–5 
 
Die SK HBD/SE beantragt Zustimmung zu den Dispositivziffern 1–5. 
 

Zustimmung: Referat: Marco Denoth (SP); Dr. Mathias Egloff (SP), Präsidium; Flurin Capaul (FDP), 
Vizepräsidium; Reto Brüesch (SVP), Nicolas Cavalli (GLP), Brigitte Fürer (Grüne),  
Leah Heuri (SP), Thomas Hofstetter (FDP) i. V. von Roger Suter (FDP), Karen Hug  
(AL), Jean-Marc Jung (SVP), Maleica Landolt (GLP), Jürg Rauser (Grüne), Stefan  
Reusser (EVP) 

 
Abstimmung gemäss Art. 62 Abs.1 lit. c Gemeindeordnung (Ausgabenbremse): 
 
Der Rat stimmt dem Antrag der SK HBD/SE mit 109 gegen 0 Stimmen (bei 1 Enthal-
tung) zu. Somit ist das Quorum von 63 Stimmen für die Ausgabenbremse erreicht. 
 
 
Schlussabstimmung über die Dispositivziffer 6 
 
Die SK HBD/SE beantragt Zustimmung zur Dispositivziffer 6. 
 

Zustimmung: Referat: Marco Denoth (SP); Dr. Mathias Egloff (SP), Präsidium; Flurin Capaul (FDP), 
Vizepräsidium; Reto Brüesch (SVP), Nicolas Cavalli (GLP), Brigitte Fürer (Grüne),  
Leah Heuri (SP), Thomas Hofstetter (FDP) i. V. von Roger Suter (FDP), Karen Hug  
(AL), Jean-Marc Jung (SVP), Maleica Landolt (GLP), Jürg Rauser (Grüne), Stefan  
Reusser (EVP) 

 
Der Rat stimmt dem Antrag der SK HBD/SE mit 109 gegen 0 Stimmen (bei 1 Enthal-
tung) zu. 
 
 
Damit ist in Übereinstimmung mit dem Stadtrat beschlossen: 
 
1. Dem privaten Gestaltungsplan «Brunnenhof», bestehend aus Gestaltungsplanvor-

schriften und Plan Mst. 1:500 (Beilagen 1 und 2), wird zugestimmt. 

2. Der Stadtrat wird ermächtigt, Änderungen am privaten Gestaltungsplan «Brunnen-
hof» in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, sofern sich diese als Folge von Rechts-
mittelentscheiden oder im Genehmigungsverfahren als notwendig erweisen. Solche 
Beschlüsse sind im Städtischen Amtsblatt und im Amtsblatt des Kantons Zürich so-
wie in der Amtlichen Sammlung zu veröffentlichen. 

3. Der Stadtrat setzt den privaten Gestaltungsplan «Brunnenhof» nach Genehmigung 
durch die zuständige Direktion in Kraft. 

4. Die Veräusserung von etwa 645 m2 Land (Teile der Grundstücke alt Kat.-Nrn. 
UN5003, UN5002, UN5007, UN5004 gemäss Mutationsvorschlag Nr. 35076 vom 
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9. März 2023) an die Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien (SWkF) zum  
voraussichtlichen Richtlinienlandwert von insgesamt 1 527 020.– wird bewilligt. 

5. Für die Differenz zwischen dem Verkaufspreis (Richtlinienlandwert) und dem Ver-
kehrswert sowie zwischen dem Wert des Näherbaurechts nach Richtlinienlandwert 
und dem Wert des Näherbaurechts auf Basis des Verkehrswerts (GV-Nr. 47/2023) 
werden neue einmalige Ausgaben von Fr. 9 597 640.– im Sinne eines Einnahmever-
zichts bewilligt. 

Unter Ausschluss des Referendums: 

6. Vom Bericht nach Art. 47 RPV (Beilage 3) wird Kenntnis genommen. 
 
Mitteilung an den Stadtrat sowie amtliche Publikation am 18. September 2024  
gemäss Art. 36 und 38 der Gemeindeordnung (Ablauf der Referendumsfrist:  
18. November 2024) 

 
Im Namen des Gemeinderats 
 
 
Präsidium 
 
 
Sekretariat 



 

Beschluss des Stadtrats 

vom 31. Januar 2024 

 

Nr. 289/2024 
 

Amt für Städtebau, Privater Gestaltungsplan «Brunnenhof», Zürich-Un-

terstrass, Kreis 6 

Liegenschaften Stadt Zürich, Landveräusserung, Genehmigung 

 
IDG-Status: öffentlich 

1. Zweck der Vorlage 

Der private Gestaltungsplan «Brunnenhof» schafft die planungs- und baurechtliche Grundlage 
für die Erstellung eines 40 m hohen Hochhauses der städtischen Stiftung Wohnungen für kin-
derreiche Familien (SWkF; aufgrund einer Namensänderung künftig «Stiftung für Familien-
wohnungen») am Bucheggplatz mit 20 gemeinnützigen Familienwohnungen. Er hat zum Ziel, 
einen städtebaulich und architektonisch hochwertigen Abschluss der bestehenden Siedlung 
zu ermöglichen und die notwendigen Aussenraumqualitäten und die Belebung des öffentlichen 
Raums zu gewährleisten. Mit diesem Antrag beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat, dem 
privaten Gestaltungsplan «Brunnenhof» zuzustimmen. 

Ein Teilbereich des Gestaltungsplanperimeters befindet sich heute im Eigentum der Stadt. 
Gleichzeitig mit der Zustimmung zum Gestaltungsplan beantragt der Stadtrat dem Gemeinde-
rat dem diesbezüglichen Landverkauf im Umfang von 645 m2 zuzustimmen. 

2. Geltungsbereich des Gestaltungsplans 

Der Gestaltungsplanperimeter liegt an der Hofwiesenstrasse, direkt angrenzend an den 
Bucheggplatz. Er umfasst die Parzelle Kat.-Nr. UN5003 sowie Teile der Parzellen Kat.-
Nrn. UN4557 und UN5002. Im Osten befindet sich der Buchegg-Park mit dem Gemeinschaft-
szentrum «GZ Buchegg». Im Norden grenzt er an die bestehende Wohnsiedlung Brunnenhof 
der SWkF an. Südlich der Wohnsiedlung Brunnenhof verläuft ein Fussweg über den Gestal-
tungsplanperimeter. Dieser verbindet die Hofwiesenstrasse mit dem Buchegg-Park. Auf der 
Parzelle Kat.-Nr. UN5003 befindet sich ein Wohngebäude aus dem Jahr 1943. Die Fläche des 
Gestaltungsplanperimeters beträgt 937 m2. 

Die Parzelle Kat.-Nr. UN5003 ist im Eigentum von Liegenschaften Stadt Zürich, die Parzelle 
Kat.-Nr.  UN5002 ist im Eigentum von Grün Stadt Zürich. Die Grenze gegenüber den Stras-
senparzellen (Eigentum Tiefbauamt) Kat.-Nr. UN5007 und Kat.-Nr. UN5004 wird bereinigt. 
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3. Ausgangslage 

Anlass / Hintergrund 

Das bestehende Wohnhaus auf der Parzelle Kat.-Nr. UN5003 wurde 1943 gebaut und später 
im Zuge des Ausbaus des Bucheggplatzes halbseitig abgebrochen. Dies erklärt die unmittel-
bare Nähe am Strassenrand mit hohen Lärmimmissionen und den schlechten Bauzustand. 
Die Parzelle befindet sich im Eigentum der Stadt. Der Verkauf an die städtische SWkF ermög-
licht es dieser, ihre im Jahr 2007 fertiggestellte Arealüberbauung «Brunnenhof» von Anette 
Gigon / Mike Guyer Architekten mit einem Neubau zu erweitern. Für die Erweiterung der be-
stehenden Wohnsiedlung Brunnenhof plant die Stiftung ein 40 m hohes Hochhaus mit 20 ge-
meinnützigen Familienwohnungen. 

Der Gestaltungsplanperimeter befindet sich gemäss rechtskräftigem Ergänzungsplan Hoch-
hausgebiete nicht im Hochhausgebiet. Ein Hochhaus über 25 m Gebäudehöhe ist damit ohne 
Planungsmassnahme nicht zulässig. Mit dem Gestaltungsplan wird ein Hochhaus ermöglicht, 
indem von der gemäss Bau- und Zonenordnung (BZO, AS 700.100) zulässigen maximalen 
Gebäudehöhe und teilweise von den Abstandsvorschriften gestützt auf § 83 Abs. 1 Planungs- 
und Baugesetz (PBG, LS 700.1) abgewichen werden kann. 

Landveräusserung 

Um das Projekt zu ermöglichen, soll eine Grundstücksfläche von rund 645 m² (Teile der städ-
tischen Grundstücke Kat.-Nr. UN5003, UN5002, UN5007 und UN5004) von der Stadt an die 
SWkF veräussert werden (s. Kapitel 7). Weiter benötigt die SWkF für die Realisierung des 
Ergänzungsbaus ein Näherbaurecht.  

Richtprojekt 

Als Grundlage für den Gestaltungsplan dient das Richtprojekt von Anette Gigon / Mike Guyer 
Architekten in Zusammenarbeit mit Uniola AG Landschaftsarchitektur Stadtplanung. 
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Das Richtprojekt setzt das Konzept der mehrfach geknickten Zeilen der bestehenden Areal-
überbauung fort. Das neue Hochhaus wird leicht abgeknickt und gegenüber dem Bestand zu-
rückversetzt an diesen angebaut. Damit wird der Buchegg-Park gegenüber der Hofwiesen-
strasse vor Lärmimmissionen geschützt. Die Variante eines Hochpunkts von knapp 40 m, der 
einen klaren Abschluss der Zeile zum Bucheggplatz bildet, wurde in einem Variantenstudium 
gegenüber Varianten mit tieferen Gebäudehöhen städtebaulich favorisiert. Der Gebäudezu-
gang kommt an der Hofwiesenstrasse zu liegen. Den Variantenentscheid hat das Baukolle-
gium in seiner Sitzung vom 18. Juni 2021 unterstützt und ein Hochhaus an diesem Standort 
als wünschenswert beurteilt. Im Rahmen der Weiterentwicklung wurden die Rückmeldungen 
des Baukollegiums in das Projekt aufgenommen. 

Mit dem Bau des Hochhauses wird auch die Umgebung neugestaltet. Der Vorbereich zur 
Strasse und zum Platz soll sich gut in die Gesamtgestaltung einfügen und im Zusammenhang 
mit den quartierbezogenen Erdgeschossnutzungen einen öffentlichen Charakter und eine 
hohe Aufenthaltsqualität aufweisen. Der bestehende Fussweg wird verlegt, und führt südlich 
des neuen Gebäudes in den Park. Wo möglich, werden unversiegelte Flächen geschaffen und 
Bäume gepflanzt. Dadurch kann ein ortsbaulicher Gewinn nach § 284 Abs. 1 PBG geschaffen 
werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation Gigon/Guyer Architekten Visualisierung Gigon/Guyer Architekten 

4. Planungsrechtliche Situation 

Kantonaler und regionaler Richtplan 

Gemäss kantonalem Richtplan befindet sich der Gestaltungsplanperimeter im Siedlungsge-
biet. Die Hofwiesenstrasse ist im kantonalen Richtplan Verkehr als bestehende Hauptver-
kehrsstrasse eingetragen. Der Strassenabschnitt südlich des Gestaltungsplanperimeters ist 
gemäss Richtplaneintrag bei Umsetzung des Rosengartentunnels zur Abklassierung vorgese-
hen. Das Projekt Rosengartentunnel wurde allerdings von den Zürcher Stimmberechtigten im 
Februar 2022 abgelehnt. Der regionale Richtplan enthält keine für die Planung relevanten Ein-
träge. 
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Kommunaler Richtplan 

Gemäss kommunalem Richtplan Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen 
(SLöBA) eignet sich das Gebiet für eine bauliche Verdichtung über die geltende BZO hinaus. 
Der Bucheggplatz wird als kommunales Quartierzentrum bezeichnet. Es sollen insbesondere 
im Erdgeschoss quartierbezogene Nutzungen erhalten und gefördert sowie private und öffent-
liche Räume aufeinander abgestimmt und funktionsfähig gestaltet werden. Die Parkanlage 
rund um das GZ Buchegg ist im kommunalen Richtplan als bestehender Freiraum mit beson-
derer Erholungsfunktion festgehalten. Ein ökologischer Vernetzungskorridor verbindet den 
Buchegg-Park mit dem Käferberg. 

ISOS 

Das Gebiet ist im Inventar der schutzwürdigen Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeu-
tung (ISOS) verzeichnet. Der Gestaltungsplanperimeter liegt in der Umgebungszone XI mit 
dem Erhaltungsziel b. Die Eigenschaften, die für die angrenzenden Ortsbildteile wesentlich 
sind, sind zu erhalten. Die Zone XI wird als Gebiet im Umbruch rund um den Bucheggplatz 
beschrieben, das grossvolumige Laden-/Bürokomplexe wie auch Mehrfamilienhäuser und 
kleinteilige Wohn- und Gewerbebauten (insbesondere entlang der Wehntalerstrasse) umfasst. 

Bau- und Zonenordnung (BZO) 

Der Gestaltungsplanperimeter liegt in der Wohnzone W4 mit einem Wohnanteil von 0 Prozent 
(Kat.-Nr. UN5003, Kat.-Nr. UN5002) und 75 % (Kat.-Nr. UN4557). Gemäss dem rechtskräfti-
gen Ergänzungsplan Hochhausgebiete befindet er sich nicht im Hochhausgebiet. Der Ergän-
zungsplan Hochhausgebiete sowie die Hochhausrichtlinien von 2001 werden derzeit überar-
beitet. Der Ergänzungsplan wurde vom 15. Dezember 2022 bis 27. Februar 2023 öffentlich 
aufgelegt. Demgemäss soll der Gestaltungsplanperimeter den Gebieten für Hochhäuser bis 
40 m zugeteilt werden, falls der Gemeinderat (und allenfalls die Bevölkerung) die entspre-
chende Änderung befürwortet. 

5. Mehrwertausgleich 

Da die rechtskräftige Ausnützungsziffer gemäss BZO mit dem Gestaltungsplan nicht über-
schritten wird, entstehen durch die Planung keine Planungsvorteile, die gemäss Mehrwert-
ausgleichsgesetz (MAG, LS 700.9) ausgeglichen werden müssen. 

6. Wichtigste Festlegungen des Gestaltungsplans 

Im privaten Gestaltungsplan «Brunnenhof» werden Festlegungen zu den Bau- und Nutzungs-
bestimmungen, zum Freiraum, zur Erschliessung, zur Gestaltung, zur Erschliessung und Par-
kierung sowie zur Umwelt getroffen. 

Allgemeine Bestimmungen (Art. 1 bis 3) 

Der private Gestaltungsplan schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweite-
rung der Siedlung Brunnenhof mit preisgünstigem Wohnraum (Art. 1). Er setzt sich aus den 
Gestaltungsplanvorschriften und dem zugehörigen Plan im Massstab 1:500 zusammen 
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(Art. 2). Das dem Gestaltungsplan zu Grunde liegende Richtprojekt zur Architektur und Um-
gebung von Anette Gigon / Mike Guyer Architekten und Uniola AG ist zur Dokumentation und 
Information als Beilage enthalten, erlangt aber keine Verbindlichkeit. Solange der Gestaltungs-
plan in Kraft ist, finden die Bestimmungen der BZO im Geltungsbereich keine Anwendung. Es 
gelten die Begriffe des PBG in der Fassung bis zum 28. Februar 2017 samt zugehöriger Ver-
ordnungen. Die Wirkung der Baulinien bezüglich der Gebäudehöhe im Sinne von § 278 PBG 
ist während der Geltungsdauer des Gestaltungsplans suspendiert (Art. 3). 

Bau- und Nutzungsvorschriften (Art. 4 bis 17) 

Gebäude sind innerhalb des im Situationsplan festgelegten Baubereichs anzuordnen. Der Zu-
sammenbau mit der Bestandssiedlung Brunnenhof ist erlaubt (Art. 4 Abs. 2). Für Erker, Bal-
kone und Vordächer werden gewisse Abweichungen vom Baubereich zugelassen 
(Art. 4 Abs. 3). Weil das neue Hochhaus an das bestehende Gebäude angebaut wird, muss 
der Fussweg zum Buchegg-Park umgelegt werden. Er wird gemäss Richtprojekt südlich ent-
lang der neuen Fassade geführt, wodurch eine zusammenhängende Grünfläche mit Bäumen 
zum Bucheggplatz hin geschaffen werden kann. Auf die Einhaltung des Wegabstands wird zu 
Gunsten der Umgebungsgestaltung verzichtet. Um die bestehende Zeilentypologie weiterzu-
führen, kann der Grenzabstand gegenüber der Parkparzelle Kat.-Nr. UN5002 unterschritten 
werden (Art. 5 Abs. 1). Wie auch schon bei der Bestandssiedlung ist auch beim Hochhaus ein 
Näherbaurecht gegenüber der Parkparzelle notwendig. Auch die Einhaltung der Zuschläge für 
die Mehrlänge und Mehrhöhe ist mit der Fortführung der Zeilentypologie nicht möglich, wes-
halb diese Bestimmungen der BZO und des PBG über den Mehrlängen- und den Mehrhöhen-
zuschlag keine Anwendung finden (Art 5.  Abs. 2). 

Die maximal zulässige anrechenbare Geschossfläche wird aus der künftigen Parzelle ein-
schliesslich der bestehenden Arealüberbauung hergeleitet und beträgt 3566 m2 (Art. 6 Abs. 1). 
Die Ausnützung überschreitet die zulässige anrechenbare Geschossfläche einschliesslich 
Arealüberbauungsbonus nach BZO nicht.  

Die maximale vertikale Ausdehnung des Gebäudes wird mittels Höhenkote in m ü. M. geregelt 
(Art. 7 Abs. 1). Dies entspricht einer Gebäudehöhe von 40 m ausgehend von einem gemittel-
ten Terrain innerhalb des Baubereichs. Damit orientiert sich die zulässige Höhe am aktuellen 
Vorschlag des revidierten Ergänzungsplans Hochhausgebiete. Angesichts des Umstands, 
dass bereits heute im Fall einer Arealüberbauung in der Zone W4 ein Gebäude mit sieben 
Geschossen zulässig ist und dass sich vor dem Hintergrund der Richtplanung eine Verdich-
tung im Bereich des Bucheggplatzes rechtfertigt, kann im Rahmen des vorliegenden Gestal-
tungsplans von der zonengemässen Regelbauhöhe gemäss Art. 13 BZO erheblich abgewi-
chen werden, ohne dass die Grundordnung ihres Sinngehalts entleert würde (vgl. 
BGE 149 II 79). Aus gestalterischen Gründen wird den technischen Aufbauten eine Beschrän-
kung in Bezug auf den Dachrand auferlegt. Die technischen Anlagen sind so anzuordnen, dass 
sie vom oberen Abschluss des Dachrandes verdeckt werden. Ausgenommen sind Aufbauten, 
welche von Gesetzes wegen eine gewisse Höhe aufweisen müssen (Art. 7 Abs. 3).  

Um die Ausdehnung der unterirdischen Gebäudeteile zu beschränken, darf maximal ein Drittel 
der nicht mit Gebäude überstellten Fläche des Gestaltungsplanperimeters unterbaut werden. 
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Im Bereich von Baumpflanzungen dürfen keine unterirdischen Bauteile erstellt werden, um 
einen ausreichenden Wurzelraum und den langjährigen Fortbestand der Bäume zu sichern 
(Art. 9).  

Die lichte Höhe wird über Teile des Erdgeschosses mit mindestens 4,5 m festgelegt (Art. 10). 
Dies sichert die baulichen Voraussetzungen für eine Einrichtung, welche der Quartierversor-
gung dient, wie dies im kommunalen Richtplan SLöBA vorgesehen ist.  

Der Bau eines Hochhauses ist im Rahmen der maximalen Höhenkote zulässig (Art. 12 Abs. 1). 
Für den Nachweis eines dreistündigen Schattenwurfs wird ein Vergleichsprojekt festgelegt 
(Art. 12 Abs. 2 und 3). 

Die Terraindifferenz über den gesamten Geltungsbereich beträgt etwa 2 m. Für Terrainverän-
derungen wird ein grundsätzliches Maximalmass von 0,75 m festgelegt (Art. 14 Abs. 2). Dieser 
Spielraum ist insbesondere notwendig, um die Terraindifferenz zwischen Buchegg-Park und 
Bucheggplatz aufzunehmen. Das öffentlich zugängliche Erdgeschoss richtet sich primär in sei-
ner Höhenlage auf den Vorbereich zur Hofwiesenstrasse aus. Da sich das Erdgeschoss aber 
auch zum Parkzugang im Süden und den Buchegg-Park im Osten ausrichtet, ist die Möglich-
keit für Abgrabungen notwendig.  

Mit der Vorgabe des Mindestwohnanteils von 75 % (Art. 15 Abs. 2) wird ein Mindestmass des 
bezweckten gemeinnützigen Wohnraums gesichert. Die Vorgabe orientiert sich am bereits 
geltenden Mindestwohnanteil auf der Parzelle UN4557. Gemäss dem Stiftungszweck werden 
alle Wohnflächen dem gemeinnützigen Wohnen dienen (Art. 16). Die Stiftung bemisst gemäss 
ihren Statuten die Mietzinse nach dem Prinzip der Kostenmiete. Um die Quartierzentrumsfunk-
tion des Bucheggplatzes zu stärken, wird im Gestaltungsplan festgelegt, dass die Erdge-
schosse entlang der Hofwiesenstrasse und des Bucheggplatzes publikumsorientierte Nutzun-
gen respektive der Gemeinschaft dienende Räume beherbergen müssen (Art. 17). 

Freiraum (Art. 18 bis 20) 

Die Begrünungsvorschrift für Flachdächer wird analog zur Regelung in der BZO übernommen 
(Art. 18 Abs. 1). Die Versiegelung von nicht mit Gebäuden überstellten Flächen ist möglichst 
gering zu halten (Art. 18 Abs. 2). Das Richtprojekt weist eine nicht überbaute Fläche von 
565 m2 auf. Von den nicht mit Gebäuden überstellten Flächen sind mindestens zwei Drittel zu 
begrünen (Art. 18 Abs. 3). Bei der Bepflanzung der Freiräume sind standortgerechte, mög-
lichst einheimische Pflanzenarten einzusetzen (Art. 19 Abs. 1). Die Regelungen zum Freiraum 
sollen die Aufenthaltsqualität fördern, aber auch Lebensraum und Nahrungsgrundlage für 
Tiere und Pflanzen schaffen. Zudem tragen die Regelungen zur Hitzeminderung, zur ökologi-
schen Vernetzung und zum ökologischen Ausgleich bei. Art. 19 Abs. 2 schreibt vor, eine an-
gemessene Anzahl Bäume zu pflanzen und dauernd zu erhalten. Die genauen Standorte und 
Anzahl der Bäume sind im Rahmen der Projektierung und in Zusammenarbeit mit den betei-
ligten städtischen Stellen festzulegen. In dem im Situationsplan bezeichneten Vorbereich ist 
ein Freiraum mit öffentlichem Charakter und hoher Aufenthaltsqualität zu erstellen, der sich 
gut in die Gesamtgestaltung einfügt (Art. 20 Abs. 1). Durch Bäume ist eine ausreichende Be-
schattung des Vorbereichs sicherzustellen (Art. 20 Abs. 2). 



 

289/2024 

7/14 

Gestaltung (Art. 21) 

Bauten, Anlagen und Umschwung sind für sich und in ihrem Zusammenhang mit der baulichen 
und landschaftlichen Umgebung im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen so zu gestalten, 
dass eine besonders gute Gesamtwirkung im Sinne von § 71 PBG erreicht wird. Diese Anfor-
derung gilt auch für Materialien und Farben, Reklameanlagen und Beleuchtungen. Als Richt-
schnur dient das Richtprojekt (siehe Beilage zum Erläuterungsbericht). 

Erschliessung und Parkierung (Art. 22 bis 23) 

Zwischen Bucheggplatz und Buchegg-Park ist gemäss Bezeichnung im Situationsplan ein gut 
ersichtlicher, öffentlich zugänglicher Fussweg zu erstellen (Art. 22 Abs. 1). Der Fussweg muss 
eine Mindestbreite von 2,5 m aufweisen und ist mit einem sickerfähigen Belag auszuführen 
(Art. 22 Abs. 2). Der Fussweg, der heute von der Hofwiesenstrasse in den Park führt, wird 
aufgehoben und am östlichen Parzellenrand neu angelegt. Der Platzbereich vor dem Gebäude 
dient dem Anschluss an den Fussgängerübergang zur Haltestelle Bucheggplatz. Für die Be-
messung der Anzahl Abstellplätze für Velos, Motorräder und Personenwagen ist die zum Zeit-
punkt der Baubewilligung rechtsgültige Verordnung über private Fahrzeugabstellplätze (Park-
platzverordnung, PPV, AS 741.500) anzuwenden (Art. 23 Abs. 1). Jedoch darf die in der 
Parkplatzverordnung vorgeschriebene Mindestanzahl von Abstellplätzen für Personenwagen 
nicht überschritten werden (Art. 23 Abs. 2). Veloabstellplätze für Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sind innerhalb der Bauparzelle anzuordnen und dürfen nicht mehr als 100 m, diejenigen 
für Besucherinnen und Besucher nicht mehr als 30 m vom Gebäudeeingang angeordnet wer-
den. Sämtliche erforderlichen Abstellplätze für Personenwagen inklusive derjenigen für Besu-
cherinnen und Besucher sind innerhalb der Bauparzelle anzuordnen, dürfen jedoch aus-
serhalb des Geltungsbereichs innerhalb eines Umkreises von 200 m liegen (Art. 23 Abs. 3 
und 4). 

Umwelt (Art. 24 bis 28) 

Der Geltungsbereich ist der Lärmempfindlichkeitsstufe III gemäss Art. 43 der Lärmschutzver-
ordnung (LSV, SR 814.41) zugeordnet (Art. 24 Abs. 1). Wird im Baubereich mehr als 80 % der 
massgebenden Geschossflächen als Wohnen realisiert, muss jeder lärmempfindliche Raum 
über mindestens ein Fenster verfügen, bei dem bezüglich Strassenverkehrslärm der Pegel 
von 60 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht nicht überschritten wird (Art. 24 Abs. 2). Im 
Hinblick auf den Lärmschutz wird mit dem Gestaltungsplan die Lage des Baukörpers festge-
legt, womit eine Verbesserung des Lärmschutzes erreicht werden kann. Vor dem Hintergrund 
der Ausführungen im Erläuterungsbericht zur Lärmsituation ist davon auszugehen, dass in 
Bezug auf jene Wohnbereiche, in denen die Immissionsgrenzwerte überschritten werden, Aus-
nahmebewilligungen gemäss Art. 31 LSV erteilt werden können. Mit dem Gestaltungsplan 
werden überobligatorische Anforderungen in Bezug auf Energieverbrauch und -bezug veran-
kert (Art. 25): 

 Neubauten müssen die Anforderungen an den Heizwärmebedarf der Wärmedämmvor-
schriften um mindestens 20 % unterschreiten; sie müssen zudem den oberen Grenzwert 
für Graue Energie gemäss Minergie-Eco, Ausgabe 2018, einhalten.  
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 Umbauten müssen dieselben Anforderungen wie Neubauten erfüllen, soweit dies tech-
nisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist. 

 Die Anlage zur Elektrizitätserzeugung gemäss § 10 c Energiegesetz (EnerG, LS 730.1) 
muss mindestens eine Leistung von 10 Watt pro m2 Energiebezugsfläche aufweisen. Die 
bei hohen Bauten und beim Einsatz von Photovoltaikanlagen zum Tragen kommende Be-
grenzung nach § 47 b Abs. 1 zweiter Satz der besonderen Bauverordnung I (BBV 
I, LS 700.21) wird nicht angewendet.  

 Die gemäss § 10 c EnerG resp.  § 47 b BBV I vorgeschriebene Eigenstromproduktion bei 
Neubauten muss im Geltungsbereich erfolgen. Sollten zur Erfüllung von Abs. 3 zusätzli-
che Photovoltaikanlagen notwendig sein, können diese ausserhalb des Geltungsbereichs 
auf der Bauparzelle realisiert werden. 

Zur Umsetzung der Anforderungen aus der Fachplanung Hitzeminderung schreibt der Gestal-
tungsplan vor, dass Bauten und Anlagen sowie Freiräume so zu gestalten sind, dass eine 
übermässige Erwärmung der Umgebung möglichst vermieden werden kann (Art. 26 Abs. 1). 
Art. 27 regelt die Entwässerung. Bauten, Anlagen und Umschwung sind im Hinblick auf den 
ökologischen Ausgleich im Sinne von Art. 18b Bundesgesetz über den Natur- und Heimat-
schutz (NHG, SR 451) und Art. 15 Verordnung über den Natur- und Heimatschutz 
(NHV, SR 451.1) zu optimieren (Art. 28 Abs. 1). Mit dem Gestaltungsplan werden verschie-
dene Festlegungen getroffen, mit denen vorhandene sowie neue Naturwerte bestmöglich ge-
fördert werden können. Die gleichen Festlegungen werden auch mit dem Ziel der Minimierung 
der negativen Auswirkungen auf das Lokalklima getroffen. Dies betrifft insbesondere die fol-
genden Festlegungen:  

 Begrenzung der Baubereiche (Art. 4 und Plan)  

 Minimierung unterirdischer Gebäude (Art. 9) 

 Mindestanteil unversiegelter Flächen (Art. 18) 

 Regelung zur Dachbegrünung (Art. 18) 

 Pflicht zur Begrünung der Freiräume, insbesondere der Pflanzung Bäumen (Art. 18 und 
Art. 19)  

7. Verkauf / Finanzielles 

Gemäss § 121 Gemeindegesetz (GG, LS 131.1) umfasst das Verwaltungsvermögen jene Ver-
mögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen (Abs. 4) und das Fi-
nanzvermögen jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgaben-
erfüllung veräussert werden können (Abs. 3). Aus diesen Definitionen folgt, dass ein 
Vermögenswert, der nicht mehr dauerhaft für die öffentliche Aufgabenerfüllung benötigt wird, 
ins Finanzvermögen zu übertragen ist. Die Übertragung der nachfolgend aufgeführten Teilflä-
chen ins Finanzvermögen erfolgt zum Buchwert (§ 133 Abs. 1 GG) auf den Zeitpunkt der Ei-
gentumsübertragung. 
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Kaufobjekte Übertrag ins FV Finanzielles zum Verkauf gemäss 
Schätzungsprotokoll GV-Nr. 47/2023 

Einnahme-
verzicht 

Von Kat.–Nr. m2, ca. von  Buchwert per 
31.12.2022 

prov. Richtlinien-
landwert, Fr. 

Verkehrswert 

Fr. 

 

Fr. 

UN5003          572 VV LSZ 965 918 1 354 195 5 595 845 4 241 650 

UN5002            69 VV IMMO 0 163 356 675 023 511 667 

UN5007              3 öff. Grund 0 7102 29 349 22 247 

UN5004             1 öff. Grund 0 2367 9783 7416 

Total          645  965 918 1 527 020 6 310 000 4 782 980 

Nach § 133 Abs. 2 GG werden Vermögenswerte grundsätzlich zum Verkehrswert an Dritte 
veräussert. Der Wert kann jedoch auch tiefer festgesetzt werden, wenn ein überwiegendes 
öffentliches Interesse vorliegt. Die Richtlinie 65 definiert, in welchen Fällen und in welcher 
Höhe das öffentliche Interesse eine Abweichung vom Verkehrswert erlaubt. Die städtische 
Schätzungskommission hat den Verkehrswert der Kaufobjekte am 4. Oktober 2023 auf insge-
samt Fr. 6 310 000.– geschätzt (GV-Nr. 47/2023). Das Verkaufsgeschäft erfüllt die Bedingun-
gen der Richtlinien 65 und steht somit im öffentlichen Interesse. Der Verkaufspreis wird dabei 
auf Basis des von der Schätzungskommission ermittelten vorläufigen Richtlinienlandwerts be-
rechnet und beträgt insgesamt Fr. 1 527 020.– (GV-Nr. 47/2023). 

Neben dem Verkauf wird zu Gunsten des Kaufobjekts (SWkF) und zu Lasten des Grundstücks 
alt Kat.-Nr. UN5002 (Stadt) ein Näherbaurecht für Wohngebäude und Balkone eingeräumt. 
Gemäss Schätzungsprotokoll der städtischen Schätzungskommission beträgt die Höhe der 
Entschädigung für das Näherbaurecht auf Basis des Verkehrswerts Fr. 5 174 400.– (GV-Nr. 
47/2023). Der Wert kann jedoch analog Verkauf auch tiefer festgesetzt werden, wenn ein über-
wiegendes öffentliches Interesse vorliegt. Auch das Dienstbarkeitsgeschäft erfüllt die Bedin-
gungen der Richtlinien 65 und steht somit im öffentlichen Interesse. Der Wert des Näherbau-
rechts nach Richtlinienlandwert beträgt gemäss Schätzungskommission Fr. 359 740.– (GV-
Nr. 47/2023). 

Die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem Verkehrswert von Fr. 4 782 980.– und 
zwischen dem Wert des Näherbaurechts nach Richtlinienlandwert und dem Wert des Näher-
baurechts auf Basis des Verkehrswerts von Fr. 4 814 660.–, insgesamt Fr. 9 597 640.–, stellt 
finanzrechtlich ein Einnahmenverzicht dar, welcher gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. e Finanzhaus-
haltverordnung (FHVO, AS 611.101) als Ausgabe gilt. 

Kaufvertrag 

Der am 14. November 2023 zwischen der Stadt und der Stiftung Wohnungen für kinderreiche 
Familien (SWkF) öffentlich beurkundete Kaufvertrag enthält nachstehende wesentliche 
Vertragsbestimmungen: 

  

https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/amtliche_sammlung/inhaltsverzeichnis/6/0/611_101/101_v3.html
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Kaufobjekt Teile von alt Kat.-Nr. UN5003, Kat.-Nr. UN5002, UN5007, UN5004, gemäss Muta-
tionsvorschlag Nr. 35076 vom 9. März 2023: 

Gebäude Wohnen mit ca. 645 m² Gebäudegrundfläche, Wiese, Land, Strasse, 
Weg. 

Kaufpreis Der Kaufpreis berechnet sich nach den «Richtlinien für die Anrechnung von Land 
beim Wohnungsbau auf städtischen Grundstücken» vom 3. Dezember 1965. Er 
beträgt gemäss Schätzung der Schätzungskommission (GV-Nr. 47/2023 vom 4. 
Oktober 2023) basierend auf dem Vorprojekt «Erweiterung Wohnsiedlung Brun-
nenhof, Vorprojekt III, von Gigon Guyer Architekten vom November 2022» 
Fr. 1 527 020.–. 

Eigentumsübertragung Eigentumsübertragung erfolgt innert 60 Tagen nach Vorliegen der Vollzugsbedin-
gungen: 

Sind die Vollzugsbedingungen nicht bis am 31. Dezember 2026 erfüllt, kann jede 
Partei entschädigungslos vom Kaufvertrag zurücktreten. 

Vollzugsbedingungen Der Kaufvertrag wird unter den folgenden kumulativen Bedingungen abgeschlos-
sen: 

 Rechtskräftige Genehmigung Kaufvertrag durch zuständige Instanzen der 
Stadt Zürich; 

 Genehmigung Kaufvertrag durch zuständige Instanzen der SFW; 

 Rechtskräftige Genehmigung privater Gestaltungsplan «Brunnenhof»; 

 Rechtskräftige Baubewilligung für projektierten Ergänzungsbau auf Kaufobjekt; 

 Vorliegen rechtskräftige Mutationsbewilligung / Mutationsurkunde bezüglich 
Kaufobjekt 

Besitzesantritt Mit der Eigentumsübertragung 

Gewährleistung Aufgehoben / Übernahme im bekannten Zustand 

Altlasten 

Kein Eintrag im Kataster der belasteten Standorte (KbS). Treten Belastungen des 
Untergrunds/Bodens oder beim Abbruch des Gebäudes Gebäudeschadstoffe auf, 
so hat die Stadt die durch die notwendige Entsorgung entstehenden Mehrkosten 
Dritter, die Fr. 200 000.– übersteigen, zu übernehmen. 

Dienstbarkeiten 

Einräumung folgender Dienstbarkeiten: 

a) Näherbaurecht für Wohngebäude und Balkone 
zu Gunsten Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, zu Lasten Ver-
tragsobjekt 

b) Fusswegrecht und Radfahrwegrecht für die Öffentlichkeit sowie beschränktes 
Fahrwegrecht für Unterhaltsfahrzeuge, mit Nebenleistungspflicht zugunsten 
Stadt, zulasten Vertragsobjekt 

c) Gegenseitiges Näherpflanzrecht zugunsten und zulasten Vertragsobjekt und 
Teile von Kat.-Nr. UN5002 

Für Einräumung der Dienstbarkeit lit. a hat die Stiftung Wohnungen für kinderrei-
che Familien der Stadt eine Entschädigung von Fr. 359 740.– zu entrichten ge-
mäss Schätzung der Schätzungskommission (GV-Nr.  47/2023 vom 4. Okto-
ber 2023). 

Gebühren und Auslagen Bezahlung je hälftig unter solidarischer Haftung 

Grundstückgewinnsteuer Stadt ist von Leistung einer Grundstückgewinnsteuer befreit. 

Mietverhältnisse Übergang per Eigentumsübertragung  
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8. Öffentliches Mitwirkungsverfahren 

Die öffentliche Auflage gemäss § 7 PBG des privaten Gestaltungsplans «Brunnenhof» fand 
vom 21. Juni 2023 bis 21. August 2023 statt. Während der Dauer der öffentlichen Auflage wur-
den keine Einwendungen eingereicht. 

9. Vorprüfung durch die kantonalen Behörden 

Gleichzeitig mit dem öffentlichen Mitwirkungsverfahren wurde der Entwurf des privaten Ge-
staltungsplans «Brunnenhof» dem Kanton Zürich zur Vorprüfung eingereicht. Im Rahmen des 
Vorprüfungsberichts vom 4. September 2023 wird ausführlich zum vorliegenden Gestaltungs-
plan Stellung genommen. Dem privaten Gestaltungsplan liege ein Architekturprojekt zu-
grunde, das aus einem qualifizierten Prozess entwickelt wurde und mit der Schaffung von ge-
meinnützigem Wohnraum für kinderreiche Familien einen wichtigen Beitrag zur sozialen 
Durchmischung des Gebiets zu leisten vermag. Die rund um den Bucheggplatz vorgesehenen 
baulichen Dichten, die notwendigen Aussenraumqualitäten und die Belebung des öffentlichen 
Raums können mit dem vorliegenden Gestaltungsplan im Sinne der übergeordneten Richt-
planvorgaben grundeigentümerverbindlich verankert werden. Das Planungsvorhaben wird da-
mit als rechtmässig, zweckmässig und angemessen und unter Berücksichtigung verschiede-
ner Auflagen als genehmigungsfähig eingestuft. Die Auflagen betrafen Art. 18, Art. 23 und 
Art. 24 der Vorschriften. Einen Hinweis gab es zu Art. 10, zudem einen Hinweis zum Erläute-
rungsbericht. Die von der Baudirektion vorgebrachten Auflagen und Hinweise wurden geprüft 
und die betreffenden Gestaltungsplanvorschriften wurden entsprechend überarbeitet. 

10. Regulierungsfolgenabschätzung 

Gemäss Verordnung über die Verbesserung der Rahmenbedingungen für KMU (AS 930.100) 
soll bei städtischen Erlassen auf die Verträglichkeit für KMU geachtet werden. Die Regulie-
rungsfolgenabschätzung im Hinblick auf KMU ergibt Folgendes:  

Der vorliegende Gestaltungsplan löst zulasten der KMU weder neue Handlungspflichten noch 
Tätigkeiten mit administrativem oder finanziellem Mehraufwand aus. Die Verfahren, etwa be-
züglich Baugesuche, bleiben unverändert. Es werden weder zusätzliche Prozessregulierun-
gen geschaffen, noch werden solche reduziert. 

11. Schlussbemerkung 

Der Gestaltungsplan schafft die planungs- und baurechtliche Grundlage für das Vorhaben der 
Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien und damit für den Ausbau an gemeinnützigem 
Wohnraum im städtischen Umfeld.  

Den im kommunalen Richtplan SLöBA verankerten Interessen an einer qualitätsvollen bauli-
chen Verdichtung, dem Erhalt und Förderung von quartierbezogenen Nutzungen, der Abstim-
mung von privaten und öffentlichen Aussenräumen sowie der Umsetzung der ökologischen 
Vernetzungskorridore wird entsprochen. Die Schutzziele des ISOS werden gewahrt. Der Ge-
staltungsplan schafft die nutzungsplanerischen Voraussetzungen für die Realisierung eines 
Hochhauses mit gemeinnützigem Wohnraum für kinderreiche Familien mit niedrigem bis mitt-
lerem Einkommen, das zur Innentwicklung sowie zur sozialräumlichen Entwicklung an dem 
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Ort beiträgt. Mit den Vorgaben zur Erdgeschossnutzung und Gestaltung der Vorbereiche ent-
steht ein neuer attraktiver Stadtraum beim Bucheggplatz. Auch der Zugang zum Park wird 
gesichert und aufgewertet. 

Die Vorgaben zur Unterbauung, Parkierung, Energie und Begrünung stellen sicher, dass das 
Vorhaben einen Beitrag zum Klimaschutzziel Netto-Null 2040 wie auch zur Hitzeminderung im 
städtischen Siedlungskörper leistet. 

Dieser Sondernutzungsplanung stehen somit keine überwiegenden Interessen entgegen. Der 
vorliegende Gestaltungsplan «Brunnenhof» steht damit im Einklang mit den übergeordneten 
Planungen und Rahmenbedingungen. Den Anforderungen des Bundesrechts, insbesondere 
der Umweltschutzgesetzgebung, wird angemessen Rechnung getragen.  

12. Zuständigkeiten 

Die Festsetzung der Gestaltungspläne fällt gemäss Art. 56 Abs. 1 lit. c Gemeindeordnung 
(GO, AS 101.100) in die Zuständigkeit des Gemeinderats. 

Für die Entwidmung der Kaufobjekte ist gestützt auf Art. 79 Abs. 3 GO i. V. m. Art. 83 Abs. 1 
Reglement über Organisation, Aufgaben und Befugnisse der Stadtverwaltung (ROAB, 
AS 172.101) der Stadtrat zuständig. 

Für die Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens im Verkehrswert von mehr 
als Fr. 1 000 000.– ist der Gemeinderat zuständig (§ 117 Abs. 2 lit. a Gemeindegesetz 
[GG, LS 131.1] i. V. m. Art. 60 lit. a GO). 

Für das städtische Grundstück alt Kat.-Nr. UN5002 bringt die Einräumung des Näherbaurechts 
keine baulichen Nachteile mit sich, was auch die Schätzungskommission gemäss ihrem Schät-
zungsbericht so einschätzt. Somit wird der Wert und die Nutzbarkeit des Grundstücks nicht 
wesentlich beeinflusst. Gemäss geltender und mit dem städtischen Rechtskonsulenten abge-
sprochener Praxis bestimmt sich die Kompetenz in einem solchen Fall nach der Höhe der 
vereinbarten Entschädigung. 

«Wird der Wert oder die Nutzbarkeit einer Liegenschaft nicht wesentlich beeinflusst, richtet 
sich die Zuständigkeit für die Einräumung von Dienstbarkeiten nach den Befugnissen für die 
Bewilligung von gebundenen Ausgaben (Art. 61 lit. b GO e contrario i. V m. Art 79 ROAB). 
Demnach ist für die Einräumung des vorliegenden Näherbaurechts bei einer Entschädigung 
von Fr. 359 740.– die Dienstchefin von Liegenschaften Stadt Zürich zuständig 
(Art. 66 Abs. 3 lit. a ROAB). Aus Effizienzgründen soll jedoch der Stadtrat darüber beschlies-
sen (Art. 46 ROAB). 

Für die Differenz zwischen dem Verkaufspreis (Richtlinienlandwert) und dem Verkehrswert 
sowie zwischen dem Wert des Näherbaurechts nach Richtlinienlandwert und dem Wert des 
Näherbaurechts auf Basis des Verkehrswerts ist ein Einnahmenverzicht als neue einmalige 
Ausgabe von insgesamt Fr. 9 597 640.– zu bewilligen. Für neue einmalige Ausgaben von zwei 
bis zwanzig Millionen Franken ist der Gemeinderat zuständig (Art. 59 lit. a GO).  
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Für den vertraglichen Vollzug von Grundbuchgeschäften in der Kompetenz Stadtrat sind vor-
behältlich der Zustimmung der zuständigen städtischen Behörde die Projektleitenden zustän-
dig, sofern keine abweichende Regelung getroffen wurde (Art. 45 Abs. 1 und 3 ROAB i. V. m. 
Ziffer IV., E.5.1 des Anhangs 3 «Liegenschaften Stadt Zürich» zum Organisationsreglement 
des Finanzdepartements [AS 172.310]). 

Da die Realisierung der Geschäfte nur als Ganzes sinnvoll ist und diese einen engen sachli-
chen Zusammenhang aufweisen, werden sie nach dem Prinzip der Einheit der Materie ge-
meinsam dem Gemeinderat zur Genehmigung unterbreitet. 

Der Stadtrat beschliesst: 

I. Dem Gemeinderat wird beantragt: 

1. Dem privaten Gestaltungsplan «Brunnenhof», bestehend aus Gestaltungsplanvor-
schriften und Plan Mst. 1:500 (Beilagen 1 und 2), wird zugestimmt. 

2. Der Stadtrat wird ermächtigt, Änderungen am privaten Gestaltungsplan «Brunnen-
hof» in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, sofern sich diese als Folge von Rechts-
mittelentscheiden oder im Genehmigungsverfahren als notwendig erweisen. Solche 
Beschlüsse sind im Städtischen Amtsblatt und im Amtsblatt des Kantons Zürich sowie 
in der Amtlichen Sammlung zu veröffentlichen. 

3. Der Stadtrat setzt den privaten Gestaltungsplan «Brunnenhof» nach Genehmigung 
durch die zuständige Direktion in Kraft. 

4. Die Veräusserung von etwa 645 m2 Land (Teile der Grundstücke alt Kat.-Nrn. 
UN5003, UN5002, UN5007, UN5004 gemäss Mutationsvorschlag Nr. 35076 vom 
9. März 2023) an die Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien (SWkF) zum  
voraussichtlichen Richtlinienlandwert von insgesamt 1 527 020.– wird bewilligt. 

5.  Für die Differenz zwischen dem Verkaufspreis (Richtlinienlandwert) und dem Ver-
kehrswert sowie zwischen dem Wert des Näherbaurechts nach Richtlinienlandwert 
und dem Wert des Näherbaurechts auf Basis des Verkehrswerts (GV-Nr. 47/2023) 
werden neue einmalige Ausgaben von Fr. 9 597 640.– im Sinne eines Einnahmever-
zichts bewilligt. 

Unter Ausschluss des Referendums: 

6. Vom Bericht nach Art. 47 RPV (Beilage 3) wird Kenntnis genommen. 

II. Die Berichterstattung im Gemeinderat ist dem Vorsteher des Hochbaudepartements über-
tragen. 

III. In eigener Befugnis: 

1. Teile der Grundstücke alt Kat.-Nrn. UN5003, UN5002, UN5007, UN5004 gemäss Mu-
tationsvorschlag Nr. 35076 vom 9. März 2023 werden auf den Zeitpunkt der Eigen-
tumsübertragung vom Verwaltungsvermögen zum Buchwert Fr. 965 918.– ins Fi-
nanzvermögen von Liegenschaften Stadt Zürich übertragen (Entwidmung). 
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2. Die Einräumung eines Näherbaurecht für Wohngebäude und Balkone zu Gunsten 
des Verkaufsobjekts gemäss Ziffer I.4 und zu Lasten von alt Kat.-Nr. UN5002 gegen 
eine Entschädigung von Fr. 359 740.– wird bewilligt. 

3. Der zwischen der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien (SWkF) und der 
Stadt öffentlich beurkundete Vertrag vom 14. November 2023 über den Verkauf von 
Teilen der Grundstücke alt Kat.-Nrn. UN5003, UN5002, UN5007, UN5004 gemäss 
Mutationsvorschlag Nr. 35076 vom 9. März 2023 und die Einräumung von Dienstbar-
keiten wird genehmigt (Beilage 4). 

IV. Mitteilung unter Beilagen an die Stadtpräsidentin, die Vorstehenden des Finanz-, des Si-
cherheits-, des Gesundheits- und Umwelt-, des Tiefbau- und Entsorgungs-, des Hochbau-
departements, des Departements der Industriellen Betriebe, des Schul- und Sport- sowie 
des Sozialdepartements, die Stadtschreiberin, die Stadtkanzlei (Amtliche Sammlung), die 
Stadtentwicklung, Liegenschaften Stadt Zürich (1 originalunterzeichnetes Exemplar an 
Bereich Grundstücke & Baurechte), die Stadtpolizei, Schutz & Rettung, die Feuerpolizei, 
die Dienstabteilung Verkehr, den Umwelt- und Gesundheitsschutz (Umwelt- und Gesund-
heitsschutz), das Tiefbauamt, ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Geomatik + Vermes-
sung, Grün Stadt Zürich, das Amt für Städtebau, Immobilien Stadt Zürich, das Amt für 
Baubewilligungen, die Wasserversorgung, das Elektrizitätswerk, die Verkehrsbetriebe, die 
Energiebeauftragte, das Schulamt, die Sozialen Dienste, die Stiftung Familienwohnungen 
und durch Weisung an den Gemeinderat. 

 

Im Namen des Stadtrats 

Die Stadtschreiberin 

 

 

 

 

Dr. Claudia Cuche-Curti 
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Privater Gestaltungsplan 

«Brunnenhof» 
 
Zürich-Unterstrass, Kreis 6, Kanton Zürich 

 

Vorschriften 

 

Die Grundeigentümerin Liegenschaften Stadt Zürich (UN5003) 

 

Yvonne Züger, Portfoliomanagerin Ort, Datum…………………….…………..... 

 

Astrid Heymann, Direktorin Ort, Datum…………………….…………..... 

 

Die Grundeigentümerin Grün Stadt Zürich (UN5002) 

 

Christine Bräm, Direktorin  Ort, Datum …………………….………........ 

 

Die Grundeigentümerin Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien (UN4557) 

 

Heinz Schatt, Stiftungsrat Ort, Datum…………………….…………..... 

 

Sonja Anders, Geschäftsführerin Ort, Datum…………………….…………..... 

Vom Gemeinderat festgesetzt mit GRB Nr.  ………………..…. vom ……………………. 

 

Im Namen des Gemeinderats 

die Präsidentin / der Präsident: ………………………………........................ 

 

die Sekretärin / der Sekretär: ………………………………........................ 

Von der Baudirektion genehmigt mit BDV Nr. …….…………….... vom …….…..….……... 

 

Für die Baudirektion: .………………………………………………. 

In Kraft gesetzt mit STRB Nr. …….…….……... vom …….……..…... auf den …….….……… 

Stadt Zürich 

Amt für Städtebau 

Lindenhofstrasse 19 
8021 Zürich 

 

www.stadt-zuerich.ch/hochbau 

 Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.  Geht an:  Beilage 1 zu STRB Nr. 289/2024 
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Vorschriften zum privaten Gestaltungsplan 

«Brunnenhof» 
 

vom […] 

 
Der Gemeinderat, 

 

gestützt auf Art. 56 Abs. 1 lit. c GO1 und nach Einsichtnahme in die Weisung  

des Stadtrats vom 31. Januar 20242, 

 
beschliesst die Zustimmung zu folgenden Vorschriften: 

 

 

A. Allgemeine Bestimmungen 

 

Art. 1 1 Der private Gestaltungsplan schafft die planungsrechtlichen Vor-

aussetzungen für die Erweiterung der Siedlung Brunnenhof. 
2 Im Besonderen wird die Voraussetzung geschaffen für: 

a. eine städtebaulich und architektonisch hochwertige Über-

bauung; 

b. die Realisierung von preisgünstigem Wohnraum; 

c. die Ermöglichung eines Hochhauses am Bucheggplatz. 

Zweck 

Art. 2 1 Der Gestaltungsplan setzt sich aus diesen Vorschriften und dem 

zugehörigen Situationsplan im Massstab 1:500 zusammen. 
2 Der Gestaltungsplan gilt für den im Situationsplan bezeichneten 

Geltungsbereich.  

Bestandteile und  

Geltungsbereich 

Art. 3 1 Solange der Gestaltungsplan in Kraft ist, finden die Bestimmun-

gen der Bau- und Zonenordnung (BZO)3 im Geltungsbereich keine 

Anwendung.  
2 Vorgehendes kantonales und eidgenössisches Recht bleibt vor-

behalten. 

Geltendes Recht 

                                                

 

 
1 AS 101.100 
2 STRB Nr. 289 vom 31. Januar 2024. 
3 vom 23. Oktober 1991, AS 700.100. 
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3 Für diesen Gestaltungsplan gelten die Begriffe des Planungs- 

und Baugesetzes (PBG)4 in der Fassung bis zum 28. Februar 

2017 samt zugehöriger Verordnungen.  
4 Die Wirkung der Baulinien bezüglich der Gebäudehöhe im Sinne 

von § 278 PBG ist während der Geltungsdauer des Gestaltungs-

plans suspendiert. 

 

B. Bau- und Nutzungsvorschriften 

 

Art. 4 1 Gebäude sind innerhalb des im Situationsplan festgelegten Bau-

bereichs anzuordnen. 
2 Der Zusammenbau mit dem Gebäude GVZ-Nr. UN02402 ist er-

laubt. 
3 In Abweichung von Abs. 1 dürfen folgende Gebäudeteile über 

den Baubereich hinausragen:  

a. an der Fassade zum Buchegg-Park: Erker und Balkone bis 

maximal 1,5 m Tiefe, gemessen ab der Grenze des Baube-

reichs und ohne Beschränkung der Länge;  

b. an der Fassade zur Hofwiesenstrasse: Vordächer bis maxi-

mal 2,5 m Tiefe, gemessen ab der Grenze des Baubereichs 

und ohne Beschränkung der Länge. 

Baubereich 

Art. 5 1 Der Grenzabstand gegenüber der Parzelle Kat Nr. 5002 sowie 

Weg- und Strassenabstände dürfen innerhalb des Geltungsbe-

reichs unterschritten werden, soweit Art. 4 dies zulässt. 
2 Die Bestimmungen des Planungs- und Baugesetzes5 über den 

Mehrlängen- und den Mehrhöhenzuschlag finden keine Anwen-

dung. 

Abstände 

Art. 6 1 Die maximal zulässige anrechenbare Geschossfläche beträgt 

3566 m2. 
2 Anrechenbare Geschossflächen sind alle dem Wohnen, Arbeiten 

und sonst dem dauernden Aufenthalt dienenden oder hierfür ver-

wendbaren Räume in Voll-, Unter- und Dachgeschossen, unter 

Einschluss der zugehörigen Erschliessungsflächen und Sanitär-

räume, sowie sämtliche Lagerflächen samt inneren Trennwänden.  

Anrechenbare Ge-
schossflächen 

                                                

 

 
4 vom 7. September 1975, LS 700.1. 
5 vom 7. September 1975, LS 700.1. 
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3 Als nicht anrechenbar gelten die Flächen gemäss § 10 Allge-

meine Bauverordnung (ABV)6. 

Art. 7 1 Die maximal zulässige Höhenkote für sämtliche Gebäudeteile 

und Aufbauten beträgt 511,35 m ü. M. 
2 Über dem obersten Vollgeschoss sind nur technische Aufbauten 

sowie Anlagen zur Gewinnung von erneuerbarer Energie zulässig. 
3 Technische Aufbauten müssen unterhalb des Dachrandabschlus-

ses angeordnet und auf ein Minimum beschränkt werden, sofern 

nicht eine gesetzliche Vorgabe zur Höhe entgegensteht. 

Höhenkote 

Art. 8 Die Geschosszahl ist im Rahmen der zulässigen Höhenkote frei. Geschosszahl 

Art. 9 1 Von der nicht mit Gebäuden überstellten Fläche des Geltungsbe-

reichs darf maximal ein Drittel unterbaut werden mit unterirdischen 

Gebäuden und Gebäudeteilen.  
2 Im Bereich einer Baumpflanzung sind keine unterirdischen Ge-

bäude und Gebäudeteile zulässig. 

Unterirdische Gebäude 

Art. 10 Die lichte Höhe im Erdgeschoss muss auf mindestens 120 m2 der 

Geschossfläche mindestens 4,5 m betragen. 

Erdgeschosshöhe 

Art. 11 1 Einzelne besondere Gebäude für Veloabstellplätze, Pergolas o-

der Sitzplatzgestaltung im Sinne von § 273 PBG7 sind untergeord-

net in Fläche und Anzahl ausserhalb des Baubereichs zulässig. 
2 Deren Grundfläche darf gesamthaft nicht mehr als 50 m2 betra-

gen. 

Besondere Gebäude 

Art. 12 1 Ein Hochhaus ist im Rahmen der maximalen Höhenkote zuläs-

sig. 
2 Für den Nachweis eines dreistündigen Schattenwurfs wird ein 

Vergleichsprojekt festgelegt. 
3 Das Vergleichsprojekt: 

a. hat eine maximale Gebäudehöhe von 25 m ab dem gewach-

senen Boden und eine Firsthöhe von 7 m einzuhalten;  

b. wird entlang der Strassen durch die Verkehrsbaulinien und 

den Strassenabstand sowie entlang der Nachbargrundstü-

cke durch den kantonalen Grundabstand begrenzt. 

Hochhaus 

                                                

 

 
6 vom 22. Juni 1977, LS 700.2. 
7 vom 7. September 1975, LS 700.1. 
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Art. 13 Die im Situationsplan bezeichneten Höhenlinien gelten als ge-

wachsener Boden. 

Gewachsener Boden 

Art. 14 1 Abgrabungen für Haus- und Gartenzugänge sind zulässig. 
2 Im Übrigen sind Abgrabungen und Aufschüttungen bis maximal 

0,75 m zulässig.  
3 Zwecks Einordnung in die bauliche und landschaftliche Umge-

bung und insbesondere zur Sicherstellung eines harmonischen 

Geländeverlaufs können weitergehende Terrainveränderungen be-

willigt werden. 

Terrainveränderungen 

Art. 15 1 Zulässig sind Wohnnutzungen sowie mässig störende Gewerbe- 

und Dienstleistungsnutzungen. 
2 Von der anrechenbaren Geschossfläche sind mindestens 75 Pro-

zent als Wohnfläche zu realisieren. 
3 Sexgewerbliche Salons oder vergleichbare Einrichtungen sind im 

Geltungsbereich nicht zulässig. 

Nutzungen 

Art. 16 Sämtliche der anrechenbaren Geschossflächen für Wohnen sind 

als gemeinnnütziger Wohnraum zu erstellen und nach dem Prinzip 

der Kostenmiete zu vermieten. 

Gemeinnütziger Wohn-

raum 

Art. 17  Im Erdgeschoss sind in der ersten Raumtiefe entlang der Hofwie-

senstrasse und dem Bucheggplatz nur publikumsorientierte, ge-

werbliche Nutzungen wie z. B. Gaststätten, Verkaufsgeschäfte, 

Werkstätten sowie Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindergärten, 

Gemeinschaftseinrichtungen und Gemeinschaftsräume zulässig. 

 Erdgeschossnutzung 

 

C. Freiraum 

 

Art. 18 1 Der nicht als begehbare Terrasse genutzte Bereich eines Flach-

dachs ist ökologisch wertvoll zu begrünen, auch dort, wo Solaran-

lagen installiert sind.  
2 Die Versiegelung von nicht mit Gebäuden überstellten Flächen 

innerhalb des Geltungsbereichs ist möglichst gering zu halten.  
3
 Mindestens zwei Drittel der nicht mit Gebäuden überstellten Flä-

chen innerhalb des Geltungsbereichs sind zu begrünen; ein Teil 

dieser Fläche ist der Art der Überbauung entsprechend als Spiel- 

und Ruhefläche oder als Freizeit- und Pflanzgarten herzurichten. 

Begrünung 

Art. 19 1 Bei der Bepflanzung der Freiräume sind standortgerechte, mög-

lichst einheimische Pflanzenarten einzusetzen. 
2 Es ist eine angemessene Anzahl Bäume zu pflanzen und dau-

ernd zu erhalten. 

Bepflanzung 
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Art. 20 1 In dem im Situationsplan bezeichneten Vorbereich ist ein Frei-

raum mit öffentlichem Charakter und hoher Aufenthaltsqualität zu 

erstellen, der sich gut in die Gesamtgestaltung einfügt.  
2 Durch Bäume ist eine ausreichende Beschattung des Vorbe-

reichs sicherzustellen.  

Vorbereich 

 

D. Gestaltung 

 

Art. 21 1 Bauten, Anlagen und Umschwung sind für sich und in ihrem Zu-

sammenhang mit der baulichen und landschaftlichen Umgebung 

im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen so zu gestalten, dass 

eine besonders gute Gesamtwirkung im Sinne von § 71 PBG8 er-

reicht wird.  
2 Diese Anforderung gilt auch für Materialien und Farben, Rekla-

meanlagen und Beleuchtungen. 

Anforderungen 

 

E. Erschliessung und Parkierung 

 

Art. 22 1 Zwischen Bucheggplatz und Buchegg-Park ist gemäss Bezeich-

nung im Situationsplan ein gut ersichtlicher, öffentlich zugänglicher 

Fussweg zu erstellen. 
2 Der Fussweg muss eine Mindestbreite von 2,5 m aufweisen und 

ist mit einem sickerfähigen Belag auszuführen. 

Öffentlich zugänglicher 

Fussweg 

Art. 23 1 Für die Bemessung der Anzahl Abstellplätze für Velos, Motorrä-

der und Personenwagen ist die zum Zeitpunkt der Baubewilligung 

rechtsgültige Verordnung über private Fahrzeugabstellplätze 

(Parkplatzverordnung, PPV)9 anzuwenden. 
2 Die in der Parkplatzverordnung vorgeschriebene Mindestanzahl 

von Abstellplätzen für Personenwagen darf nicht überschritten 

werden. 
3 Veloabstellplätze für Bewohnerinnen und Bewohner sind inner-

halb der Bauparzelle anzuordnen und dürfen nicht mehr als 100 m, 

diejenigen für Besucherinnen und Besucher nicht mehr als 30 m 

vom Gebäudeeingang angeordnet werden.  
4 Sämtliche erforderlichen Abstellplätze für Personenwagen inklu-

sive derjenigen für Besucherinnen und Besucher sind innerhalb 

Abstellplätze 

                                                

 

 
8 vom 7. September 1975, LS 700.1. 
9 vom 11. Dezember 1996, AS 741.500. 
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der Bauparzelle anzuordnen, dürfen jedoch ausserhalb des Gel-

tungsbereichs innerhalb eines Umkreises von 200 m liegen. 

 

F. Umwelt 

 

Art. 24 1 Der Geltungsbereich ist der Lärmempfindlichkeitsstufe III gemäss 

Art. 43 Lärmschutz-Verordnung10 zugeordnet.  
2 Werden im Baubereich mehr als 80 Prozent der massgebenden 

Geschossflächen als Wohnen realisiert, muss jeder lärmempfindli-

che Raum über mindestens ein Fenster verfügen, bei dem bezüg-

lich Strassenverkehrslärm der Pegel von 60 dB(A) am Tag und 50 

dB(A) in der Nacht nicht überschritten wird.  

Empfindlichkeitsstufe 

Art. 25 1 Neubauten müssen die Anforderungen an den Heizwärmebedarf 

der Wärmedämmvorschriften11 um mindestens 20 Prozent unter-

schreiten; sie müssen zudem den oberen Grenzwert für Graue 

Energie gemäss Minergie-Eco12, Ausgabe 2018, einhalten.  
2 Umbauten müssen dieselben Anforderungen wie Neubauten er-

füllen, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist. 
3 Die Anlage zur Elektrizitätserzeugung gemäss § 10c Energiege-

setz13 muss mindestens eine Leistung von 10 Watt pro m2 Ener-

giebezugsfläche aufweisen; die bei hohen Bauten und beim Ein-

satz von Photovoltaikanlagen zum Tragen kommende Begrenzung 

gemäss § 47b Abs. 1 zweiter Satz Besondere Bauverordnung I 

(BBV I)14 wird nicht angewendet.  
4 Die gemäss § 10c Energiegesetz und § 47b BBV I vorgeschrie-

bene Eigenstromproduktion bei Neubauten muss im Geltungsbe-

reich erfolgen; sollten zur Erfüllung von Abs. 3 zusätzliche Photo-

voltaikanlagen notwendig sein, können diese ausserhalb des Gel-

tungsbereichs auf der Bauparzelle realisiert werden. 
5 Der Stadtrat ist befugt, bei Änderungen der Minergie-Standards 

oder der Wärmedämmvorschriften die jeweils aktuelle Fassung für 

massgeblich zu erklären. 

 

Energie 

                                                

 

 
10 vom 15. Dezember 1986, SR 814.41. 
11 vom 8. Juni 2022, LS 700.211. 
12 Bezugsquelle der Standards des Vereins Minergie: Geschäftsstelle Minergie, Bäumleingasse 22, 

4051 Basel. Einsehbar beim Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft AWEL, Abteilung Energie, 

Stampfenbachstrasse 12, 8090 Zürich. 
13 vom 19. Juni 1983, LS 730.1. 
14 vom 6. Mai 1981, LS 700.21. 
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Art. 26 1 Die Bauten, Anlagen und Freiräume sind so zu gestalten, dass 

eine Erwärmung der Umgebung minimiert wird. 
2 Mit jedem Baugesuch für Neubauten oder Veränderungen im 

Freiraum ist aufzuzeigen, welche Auswirkungen das Vorhaben auf 

das Lokalklima hat und mit welchen kompensatorischen Massnah-

men zur Hitzeminderung beigetragen werden kann. 

Lokalklima 

Art. 27 1 Das im Geltungsbereich anfallende unverschmutzte Regenwas-

ser ist, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist, 

gemäss Ziffer 2.73 des Anhangs zur Besonderen Bauverordnung15 

in geeigneter Weise über Versickerungs- und Retentionsflächen 

dem Grundwasser zuzuführen. 
2 Regenwasser, das nicht zur Versickerung gebracht werden kann 

oder darf, ist im Sinne von Art. 7 Bundesgesetz über den Schutz 

der Gewässer16 abzuleiten. 
3 Mit jedem Baugesuch für Neubauten ist der zuständigen Behörde 

ein Entwässerungskonzept einzureichen, das auch die Retentions-

flächen bestimmt. 

Entwässerung, Re-
tention 

Art. 28 1 Bauten, Anlagen und Umschwung sind im Hinblick auf den ökolo-

gischen Ausgleich im Sinne von Art. 15 Verordnung über den Na-

tur- und Heimatschutz17 zu optimieren. 
2 Der ökologische Ausgleich erfolgt über die Begrünung und Be-

pflanzung gemäss Art. 18 und Art. 19. 

Ökologischer Ausgleich 

 

G. Schlussbestimmungen 

 

Art. 29 Der Stadtrat setzt diesen Gestaltungsplan nach Rechtskraft der 

Genehmigung durch die zuständige Direktion in Kraft. 

Inkrafttreten 

 

                                                

 

 
15 vom 6. Mai 1981, LS 700.21. 
16 vom 24. Januar 1991, SR 814.20. 
17 vom 16. Januar 1991, SR 451.1. 
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Situationsplan 1:500 
 

Die Grundeigentümerin Liegenschaften Stadt Zürich (UN5003) 
 
Yvonne Züger, Portfoliomanagerin Ort, Datum…………………….…………..... 
 
Astrid Heymann, Direktorin Ort, Datum…………………….…………..... 
 
Die Grundeigentümerin Grün Stadt Zürich (UN5002) 
 
Christine Bräm, Direktorin  Ort, Datum …………………….………........ 
 
Die Grundeigentümerin Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien (UN4557) 
 
Heinz Schatt, Stiftungsrat Ort, Datum…………………….…………..... 
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  1 EINLEITUNG 

  1.1 Ausgangslage 

Lage  Die Parzelle UN5003, Hofwiesenstrasse 126, liegt direkt am Buchegg-
platz. Zurzeit befindet sich ein Gebäude aus dem Jahr 1943 auf der 
Parzelle. Im Süden und im Westen wird die Parzelle von der Hofwie-
sentrasse umschlossen, im Osten grenzt der Park mit dem Gemein-
schaftszentrum "GZ Buchegg" an und im Norden befindet sich ein 
Fussweg sowie die Wohnsiedlung Brunnenhof. 

Übersichtsplan   

 
   
  Im Jahr 2007 wurde die nördlich liegende Wohnsiedlung Brunnenhof 

auf der Parzelle UN4557 im Auftrag der SFW Stiftung Familienwoh-
nungen durch Gigon/Guyer Architekten entworfen und fertiggestellt. 
Der damalige Entwurf der Bebauung mit 72 4,5- und 5,5-Zimmer-
Wohnungen ging aus einem Architekturwettbewerb hervor und 
wurde als Arealüberbauung mit erhöhten Anforderungen nach § 71 
PBG realisiert. 

   

 

 

 

Bestandsbau Ansicht Hofwiesenstrasse  Bestandsbau Ansicht Park 
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Anlass  Die SFW Stiftung Familienwohnungen bezweckt die Bereitstellung 
und Vermietung von preisgünstigem Wohnraum an kinderreiche Fa-
milien mit kleinen und mittleren Einkommen und Vermögen. Der 
Wohnungsbedarf der Stiftung ist sehr hoch, zudem trägt auch sie 
zum Drittelsziel gemeinnütziger Wohnungen innerhalb der Stadt Zü-
rich bei. Die Stiftung erfüllt mit ihren Wohnbauten und insbesondere 
auch mit dem vorliegenden Projekt die Vorgaben der Wohnbauförde-
rung, was dem Projekt einen grossen Kostendruck verleiht. 

Die Stiftung hat, vorbehältlich der Zustimmung durch den Gemeinde-
rat, die Gelegenheit, die Parzelle UN5003 von der Stadt Zürich zu er-
werben und im Sinne des Stiftungszwecks die bestehende Siedlung 
zu erweitern. Sie hat gemeinsam mit der Firma Gigon/Guyer Architek-
ten über eine Variantenstudie verschiedene Möglichkeiten der Erwei-
terung geprüft. 

Favorisiert und vom Baukollegium bestätigt wird die Variante eines 
Anbaus an den Bestand und Ausbildung eines Kopfbaus mit 13 Ge-
schossen zum Bucheggplatz hin. Der Zugang zum Park wird umgelegt 
und neugestaltet. 

Gemäss rechtsgültiger Bau- und Zonenordnung (BZO) befindet sich 
der Planungsperimeter nicht im Hochhausgebiet. Mit der laufenden 
Revision der Nutzungsplanung ist eine entsprechende Erweiterung 
vorgesehen, die Planungsmassnahme ist jedoch noch nicht festge-
setzt, weshalb das geplante Projekt nur mit einem Gestaltungsplan 
realisiert werden kann. 

Für die Erweiterung der bestehenden Wohnsiedlung müssen die bei-
den Parzellen UN5003 (Hofwiesenstrasse 126) und UN4557 (Hofwie-
senstrasse 128 bis 158) zusammengelegt und der bestehende Weg 
auf Parzelle UN5002 umgelegt werden. 

   
Übersicht Eigentumsverhältnisse    

 
  

Ritschard Isabelle
Stempel
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Perimeter  Das Areal des Gestaltungsplans umfasst nebst der Parzelle UN5003 
auch Teile der bestehenden Siedlung auf der Parzelle UN4557 sowie 
den Wegabschnitt auf der Parzelle UN5002 (Park). Die Grenze gegen-
über der Strassenparzelle UN5007 wird bereinigt.  

Die Parzelle UN5003 ist in ihrer heutigen Form aufgrund der Ab-
stands- und Ausnützungsvorschriften nicht sinnvoll bebaubar. Die 
Parzelle UN5003 und die im Gestaltungsplan liegende Fläche der Par-
zelle UN5002 werden nach deren Kauf durch die Stiftung deshalb der 
Bestandesparzelle UN4557 zugeschlagen.  

Die Bestandessiedlung auf der Parzelle UN4557 ist somit in gewissen 
Belangen mit der Planung verknüpft.  

   

  1.2 Privater Gestaltungsplan 

Zweck und Umfang  Der Private Gestaltungsplan Brunnenhof bezweckt im Sinne von 
§ 83 ff. des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Zürich (PBG, 
LS 700.1) die Erweiterung der Wohnsiedlung Brunnenhof mit einem 
Hochhaus von 40 m im Sinne des Stiftungszwecks. 

Als Grundlage für den Gestaltungsplan dient das Projekt von Gi-
gon/Guyer Architekten in Zusammenarbeit mit Uniola AG (siehe Bei-
lagen).  

   
Bestandteile  Als verbindliche Planungsteile beinhaltet der Private Gestaltungsplan 

Brunnenhof den Situationsplan 1:500 sowie die dazugehörigen Vor-
schriften. Der vorliegende Bericht gemäss Art. 47 Raumplanungsver-
ordnung (RPV, SR 700.1) dient der Erläuterung. 
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  2 PLANUNGSRECHTLICHE 
RAHMENBEDINGUNGEN 

  2.1 Richtplanung 

Kantonaler Richtplan  Der kantonale Richtplan vom 7. Juni 2021 enthält lediglich im Teilbe-
reich Verkehr Festlegungen, welche das Planungsareal tangieren.  

Westlich der betroffenen Parzellen ist im kantonalen Richtplan Ver-
kehr eine bestehende Hauptverkehrsstrasse ohne Ausbaubedarf ein-
getragen. Der Strassenabschnitt Bucheggplatz südlich der Parzelle ist 
bei Umsetzung des Rosengartentunnels zur Abklassierung vorgese-
hen. Das Projekt Rosengartentunnel wurde von der Stimmbevölke-
rung im Februar 2022 abgelehnt. 

   

 
   
Regionaler Richtplan  Der regionale Richtplan vom 21. Juni 2017 enthält in den Bereichen 

Siedlung und Landschaft, Verkehr sowie Versorgung relevante Ein-
träge. 

Siedlung und Landschaft: Dichteziele  Als erwünschte Nutzungsdichte im Planungsgebiet ist eine hohe 
Dichte mit rund 150–300 Einwohnende/Beschäftigte/ha Bauzone im 
Richtplan angegeben. 
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Siedlung und Landschaft: Vernetzung  Gemäss dem regionalen Richtplan Siedlung und Landschaft verläuft 
über das Areal ein Vernetzungskorridor. Diese verfolgen insbeson-
dere die grossräumige Vernetzung und die Reduktion der Trennwir-
kung von Verkehrsinfrastrukturen. Auf die Trennwirkung der Hofwie-
senstrasse kann mit dem Gestaltungsplan kein Einfluss genommen 
werden. Es ist aber auch die ökologische Vernetzung innerhalb des 
Siedlungsgebiets zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass das Bauvor-
haben die ökologische Vernetzung mit angrenzenden Grünbereichen 
der benachbarten Parkanlage gewährleisten soll, was auch zum ver-
langten ökologischen Ausgleich gemäss Gestaltungsplan beiträgt.  

   

 
   
Ver- und Entsorgung: Wassertransportlei-
tung 

 Entlang der Strasse Bucheggplatz besteht laut regionalem Richtplan 
Ver- und Entsorgung eine regionale Wassertransportleitung.  
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Verkehr  Über den Perimeter des Gestaltungsplans führt gemäss regionalem 
Richtplan Verkehr ein bestehender Reitweg. Weiter ist entlang des 
Bucheggplatzes eine Veloverbindung geplant. Diese kann im Bereich 
der bestehenden Strassenparzelle resp. eines allfälligen Strassenab-
standes projektiert werden. Ein rechtskräftiges Projekt liegt nicht vor. 
Entlang der Hofwiesenstrasse besteht eine Tramlinie sowie ein Bus-
trassee mit entsprechenden Haltestellen in der Mitte des Buchegg-
platzes. 

Der Reitweg wird gemäss dem Tiefbauamt Zürich über die soge-
nannte "Spinne", der Überführung am Bucheggplatz geführt und 
muss somit nicht in das Projekt integriert werden. Eine Entwidmung 
der Wegparzelle UN5002 ist somit nicht notwendig. 

   

 
   
Kommunaler Richtplan  Der kommunale Richtplan Siedlung und Landschaft wurde am 10. Ap-

ril 2021 und der kommunale Richtplan Verkehr wurde am 2. Juli 2021 
vom Gemeinderat festgesetzt und beide an der Urne von der Stimm-
bevölkerung bestätigt. Am 27. August 2022 ist der kommunale Richt-
plan nach erfolgter kantonaler Genehmigung in Kraft getreten.  

Bauliche Dichte und Stadtstruktur  Die Parzelle liegt gemäss kommunalem Richtplan in einem Gebiet, 
welches sich für eine bauliche Verdichtung über die geltende BZO 
hinaus eignet. Es wird eine hohe Ausnützungsziffer von rund 150-270 
% angestrebt. 
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  Weiter wird die Stadtstruktur des Perimeters als ein urbanes Kernge-
biet (kompakter Stadtkörper) bezeichnet. Diese Kategorie bezeichnet 
Gebiete mit starker Nutzungsmischung und stadtraumbildender Bau-
struktur, die innenstädtische bzw. Stadtteilzentren bilden. Die Bebau-
ung in diesen Gebieten ist mehrheitlich eine geschlossene Randbe-
bauung, umfasst aber auch Strukturen mit Hochhäusern. Die Erdge-
schosse stehen in direktem Bezug zum Stadtraum mit gewerblichen 
und publikumsorientierten Nutzungen. 

Kommunales Quartierzentrum Buchegg-
platz  Der kommunale Richtplan bezeichnet den Bucheggplatz als kommu-

nales Quartierzentrum. Quartierzentren sind Orte, an denen wichtige 
Ansprüche der Mobilität, der Freiraumentwicklung und der Siedlungs-
entwicklung sich bündeln.  

Am Bucheggplatz sollen quartierbezogene Nutzungen, insbesondere 
im Erdgeschoss, erhalten und gefördert werden sowie private und öf-
fentliche Räume aufeinander abgestimmt und funktionsfähig gestal-
tet werden. 

Parkanlage  
 Die Parkanlage rund um das GZ Buchegg ist im kommunalen Richt-

plan als bestehender Freiraum mit besonderer Erholungsfunktion 
festgehalten. 

Kommunaler Vernetzungskorridor Grün-
zug  Über den Betrachtungsperimeter des Gestaltungsplans führt ein 

kommunaler Vernetzungskorridor des Typs "Grünzug". Dieser zeich-
net sich durch lineare, durchgehende Elemente im bebauten Gebiet 
aus wie z. B. Siedlungsgehölze, Alleen, Grünstreifen usw. Dabei dient 
der Korridor insbesondere der kommunalen Vernetzung von tro-
ckenheits- und wärmeliebenden Arten. 
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Kommunaler Richtplan Verkehr 
 Im kommunalen Richtplan Verkehr ist der Bucheggplatz als Fussgän-

gerbereich bezeichnet. Fussgängerbereiche sind grosszügige Zirkula-
tions- und Aufenthaltsflächen, die sich an den Strassenachsen orien-
tieren. Der Verkehr soll in solchen Bereichen stadtverträglich abgewi-
ckelt und die Geschwindigkeit der Situation vor Ort angepasst wer-
den. Attraktive Fussgängerflächen mit von Bäumen beschatteten Auf-
enthaltsbereichen, das Angebot von Abstellplätzen für Zweiräder so-
wie die Strassenraumgestaltung von Fassade zu Fassade gelten unter 
anderem als Gestaltungsansätze auf solchen Fussgängerbereichen. 
Entlang der Hofwiesenstrasse führt gemäss dem kommunalen Richt-
plan Verkehr ein Bustrassee.  

   

 
   

  2.2 Inventare 

Bundesinventar  Das Gebiet ist im Inventar der schutzwürdigen Ortsbilder der Schweiz 
von nationaler Bedeutung (ISOS) verzeichnet. Es liegt in der Umge-
bungszone XI mit dem Erhaltungsziel b. Die Eigenschaften, die für die 
angrenzenden Ortsbildteile wesentlich sind, sind zu erhalten.  

Die Zone XI wird als Gebiet im Umbruch rund um den Bucheggplatz 
beschrieben, welches grossvolumige Laden-/Bürokomplexe wie auch 
Mehrfamilienhäuser und kleinteilige Wohn- und Gewerbebauten (ins-
besondere entlang der Wehntalerstrasse) umfasst. 

Im Wesentlichen grenzt der Planungsperimeter an die Umgebungs-
zone XII, Parkanlage Buchegg, die mit einem Erhaltungsziel a bezeich-
net ist. Somit ist deren Beschaffenheit als Freifläche zu erhalten und 
die für das Ortsbild wesentliche Vegetation und Altbauten zu bewah-
ren sowie störende Veränderungen zu beseitigen.  

Im unmittelbaren Umfeld sind die Fussgängerüberführung über dem 
Bucheggplatz sowie Laubbaumreihen beidseitig der Hofwiesen-
strasse verzeichnet.  
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Weitere Inventare  Auf kantonaler, regionaler und kommunaler Stufe sind keine Inven-

tareinträge vorhanden.  

   

  2.3 Nutzungsplanung 

Bau- und Zonenordnung 
 

 Die Parzelle des Bestandes wie auch des Projektperimeters liegen ge-
mäss Zonenplan in der Wohnzone W4. Die Zone erlaubt folgende 
baulichen Grundmasse: 

• Ausnützungsziffer max. 120 % 
• Vollgeschosse max. 4 
• anrechenbares Untergeschoss 0 
• anrechenbares Dachgeschoss 1 
• Gebäudehöhe max. 12.5 m  
• Grundabstand min. 5 m 
• Gebäudelänge unbeschränkt 
• Mehrlängenzuschlag ab 12 m +1/3 der Mehrlänge, max. 11m 

Im Weiteren gelten zur Nutzung und zur Umgebung u. a. folgende 
Bestimmungen: 

• Mindestwohnanteil 0% (auf der Parzelle UN4557 gilt ein Wohn-
anteil von 75%) 

• Zusammenbau von Bauten zulässig 

Mittels Arealüberbauung kann die Ausnützung auf 160% erhöht und 
die Anzahl Geschosse auf 7 Vollgeschosse erhöht werden. Die Par-
zelle UN5003 erreicht die Mindestarealfläche von 6'000 m2 für eine 
Arealüberbauung nicht eigenständig. 

Östlich von den Parzellen grenzt direkt eine Freihaltezone Parkanlage 
und Plätze an, welche nicht überbaut werden darf. Sofern die Zonen-
grenze mit einer Grundstücksgrenze zusammenfällt, gilt gegenüber 
der Freihaltezone ein Grenzabstand von 3,5 m. 
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Ergänzungsplan Hochhaus  Das Areal ist im rechtskräftigen Ergänzungsplan Hochhausgebiete 

nicht bezeichnet. Ein Hochhaus über 25 m Gebäudehöhe ist damit 
ohne Planungsmassnahme nicht zulässig. 

Der Ergänzungsplan Hochhausgebiete sowie die Hochhausrichtlinien 
von 2001 werden derzeit überarbeitet. Die Hochhausgebiete werden 
dabei abgestuft bis 40 m, bis 60 m und bis 80 m. Das Gebiet für 
Hochhäuser bis 40 m soll im Rahmen der Revision erweitert und u. a. 
auf das Areal Brunnenhof – entsprechend den richtplanerischen Vor-
gaben – ausgedehnt werden. Der vorliegende Gestaltungsplanperi-
meter mit der vorgesehenen Gebäudehöhe käme damit im künftigen 
Hochhausgebiet zu liegen. 

   
Baulinien  Zur Hofwiesenstrasse sind die Baulinien RRB 1615/19125 sowie 

RRB 2672/1948 massgebend. Entlang dem Bucheggplatz sind keine 
Baulinien festgelegt. Wo Baulinien fehlen, gilt gemäss § 265 PBG res-
pektive Art. 12 BZO für oberirdische Gebäude ein Strassenabstand 
von 6 m. Zum Fussweg ist ein Wegabstand von 3,5 m einzuhalten.  
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  2.4 Verkehr 

Erschliessungsgrad  Das Planungsgebiet ist erschlossen. 

   
ÖV-Erschliessung  Mit dem Bucheggplatz ist das Areal hervorragend an den öffentlichen 

Verkehr angeschlossen. Das Gebiet liegt in der öV-Güteklasse A. 

   
Parkplatzverordnung 
Autoabstellplätze 

 Das Gebiet befindet sich gemäss der Parkplatzverordnung im Reduk-
tionsgebiet D. Der Anteil der zulässigen Abstellplätze am Normalbe-
darf liegt dabei minimal bei 60 % und maximal bei 105 %. 

Je nach Nutzweise ist für folgende Geschossflächen ein Personenwa-
genabstellplatz erforderlich: 

Auszug PPV  

 
  Davon ist ein definierter Anteil für Besuchende und Kunden vorgese-

hen. Zudem sind bei Parkierungsanlagen mit bis zu 50 Parkplätzen 
ein und bei Parkierungsanlagen von 51 bis 100 Parkplätzen drei roll-
stuhlgerechte Parkplätze zu errichten. Bei Parkierungsanlagen mit 
101 bis 500 Parkplätzen sind pro 100 Parkfelder ein zusätzlicher roll-
stuhlgerechter Parkplatz zu errichten.  

Die Abstellplätze sind in der Regel auf dem Grundstück oder in einem 
Umkreis von bis zu 300 m resp. von 150 m für Besuchende zu erstel-
len. Die Abstellplätze sind unterirdisch anzulegen, mit Ausnahme der-
jenigen für Besuchende. 

Veloabstellplätze  Die Berechnung der Abstellplätze für leichte Zweiräder ist in Art. 8bis 
der PPV enthalten. Weitere Hinweise zur Veloparkierung sind im 
"Leitfaden Veloparkierung in Wohnsiedlungen", des Tiefbauamts der 
Stadt Zürich (TAZ) vom 24. Januar 2017 enthalten.  

Die Parkplatzverordnung gibt für folgende Geschossflächen einen Ab-
stellplatz vor:  

  

 
  

Sie berechnet sich nach der massgeblichen Geschossfläche. 

Je nach Nutzweise ist für folgende Geschossflächen ein Perso

Nutzweise Geschossfläche
Wohnen 120 m2

Dienstleistung (Büros, Labors, Praxen, 
Kleingewerbe usw.)

– erste 500 m2 je Betriebseinheit 120 m2

– über 500 m2 je Betriebseinheit 210 m2

Verkauf (Läden)

– erste 2000 m2 je Betriebseinheit 100 m2

– über 2000 m2 je Betriebseinheit 160 m2

Gastronomie (Restaurants, Cafés, Bars) 40 m2
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  2.5 Umwelt 

Lärm  Das Areal ist durch seine Lage an den Hauptverkehrsstrassen lärm-
exponiert und befindet sich in der Lärmempfindlichkeitsstufe ES III. 
Das Gebiet ist erschlossen, somit sind die Immissionsgrenzwerte 
massgebend. Für das Projekt wurde ein Lärmgutachten erstellt (siehe 
Beilagen). 

   
Hitzeminderung  Die vom Kanton Zürich veröffentlichten Klimamodellkarten zur heuti-

gen und künftigen Situation im Kantonsgebiet enthalten Informatio-
nen zu Lufttemperaturen, Kaltluftströmen und bioklimatischen Bedin-
gungen am Tag und in der Nacht während einer sommerlichen 
Schönwetterlage. 

  Basierend auf den kantonalen Klimakarten hat die Stadt Zürich die 
Fachplanung Hitzeminderung erarbeitet, die folgende drei Hauptziele 
verfolgt: Überwärmung im gesamten Stadtgebiet vermeiden, vul-
nerable Stadtgebiete gezielt entlasten und bestehendes Kaltluftsys-
tem der Stadt Zürich stärken. 

Das Planungsgebiet weist nachts einen Wärmeinseleffekt von 2 bis 3 
Grad Celsius auf. Relevant sind bezüglich des Kaltluftsystems die flä-
chenhaften Hangabwinde des Käferbergs, wobei das Volumen der 
Kaltluft im mässigen Bereich liegt.  

  Die Fachplanung Hitzeminderung der Stadt Zürich umfasst die drei 
Teilpläne: Hitzeminderung, Entlastungssystem und Kaltluftssystem. 
Der Gestaltungsplanperimeter befindet sich gemäss dem Teilplan 
Hitzeminderung im Massnahmengebiet 2 "Verbesserung der biokli-
matischen Situation am Tag notwendig".  

  Das Areal bildet gemäss dem Teilplan Entlastungssystem allerdings 
keinen Hotspot, in welchem Einwohnende und Beschäftigte von zu-
nehmendem Hitzestress besonders betroffen sind.   

In der Teilkarte Entlastungssystem ist der Bucheggplatz als Platzraum 
festgelegt. Für Platzräume werden als Handlungsfelder die Entsiege-
lung und Begrünung der Flächen, das Zurückhalten und die Versicke-
rung von Regenwasser und der Einsatz von Materialien mit hoher Al-
bedo definiert. 
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Klimaanalysekarte des Kantons 
Zürich 

 

 

 
   
Klimaanalysekarte des Kantons 
Zürich 

 

 

 

 
   
Fachplan Hitzeminderung der 
Stadt Zürich  
Teilkarte Kaltluftsystem 
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Baumkataster  Im Baumkataster der Stadt Zürich sind entlang der Hofwiesenstrasse 
im öffentlichen Raum Strassenbäume unterschiedlicher Arten be-
zeichnet. Dem Kataster kommt keine rechtliche Wirkung zu. Die 
Bäume entlang der Strasse, auf öffentlichem Grund, sind zu erhalten. 
Eine Übersicht über den Zustand der bestehenden Bäume auf Privat-
grund gibt das Baumgutachten vom 18. November 2022.  

   
Fachplanung Stadtbäume 
Richtwerte für die Baumkronenbede-
ckung 

 Bis 2050 will die Stadt Zürich den Kronenbedeckungsgrad im Sied-
lungsgebiet auf 25% erhöhen. Diese Massnahme soll sowohl die 
Hitze mindern als auch die Biodiversität fördern und nicht zuletzt das 
Stadtbild begrünen. In derzeit gering durchgrünten Gebieten ist der 
Kronenbedeckungsgrad zu erhöhen; in stärker durchgrünten Gebie-
ten ist er mindestens zu erhalten. Unter anderem legt die Stadtver-
waltung Richtwerte fest, die für den Kronenbedeckungsgrad in unter-
schiedlichen Frei- und Siedlungsräumen gelten sollen. Für öffentliche 
Parkanlagen, Aufenthaltsplätze, Strassenräume und Schulanlagen 
sind die Werte bindend. Für den Privatgrund, der meist mit Einfamili-
enhaussiedlungen, Blockrandbauten oder grossen Gewerbebauten 
unterschiedlich bebaut ist, sind die Richtwerte als Empfehlung zu ver-
stehen. Hergeleitet werden die Richtwerte gestützt auf die Fachlitera-
tur und eine Abschätzung der mittelfristigen Entwicklung des Kronen-
bedeckungsgrads vor Ort, basierend auf eigenen guten Erfahrungen 
in den Zürcher Stadtquartieren. 

Richtwerte in Neuplanungen festlegen   Im Vorfeld eines Planungsverfahrens wird ein Richtwert ermittelt, der 
den Baumbedeckungsgrad für die nächsten 25 Jahre vorgeben soll. 
Die Planungsträger können dadurch geeignete Baumstandorte und 
Baumarten in ihrem Perimeter sicherstellen und selbst beurteilen, in-
wiefern Neupflanzungen oder ein Baumerhalt erforderlich sind. Zu 
beachten ist dabei: Je grossflächiger ein Gebäudeabdruck wird, umso 
ambitionierter ist es, gleichzeitig eine hohe Kronenbedeckung zu er-
reichen. In gemischt genutzten Gebieten wie Zentrums- oder Indust-
riezonen ist beispielsweise ein Kronenbedeckungsrichtwert von 15–
20% ambitioniert, weil die Gebäude jeweils bis zu 50% der Parzelle 
abdecken. 

Im vorliegenden Perimeter handelt es sich gemäss Fachplanung 
Stadtbäume um eine Freiraumkategorie/Stadtstrukturtyp «Grüne 
Wohnstadt» mit einem Kronenrichtwert von 25%.  

Dieser wird mit dem vorliegenden Richtprojekt übertroffen: 

Gesamtfläche Perimeter 941 m2 

Kronenbedeckung Soll 235 m2 25% 
Kronenbedeckung Ist 179 m2 19% 
Kronenbedeckung Richtprojekt* 500 m2 53% 

*7 mittelgrosse Bäume a 50 m2, 6 kleinkronige Bäume à 25 m2 
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Richtwerte in Neuplanungen  
sicherstellen 

 Wie gross ein Baum in 25 Jahren werden kann, hängt auch von der 
Art und vom Standort ab. In jedem Fall gilt: je kleinwüchsiger die 
Pflanze und je schlechter der Grund, umso niedriger ist die erwart-
bare Grösse. Die folgenden Empfehlungen zeigen, mit welchen Mass-
nahmen sich der Baumkronenbedeckungsgrad bei Planungsverfah-
ren und Neubauprojekten positiv beeinflussen lässt: 

• Erhalt und Einbezug bestehender Gehölze und Bäume: konse-
quenter Baum und Wurzelschutz in der Bauphase frühzeitig mit 
allen Gewerken optimieren, Bodenverdichtung vermeiden.  

• Baumstandorte sind so zu optimieren, dass Bäume eine hitze-
mindernde Krone entwickeln, gemäss Faustformel: 1 m2 braucht 
0.75 m3 im Boden; zusätzlich ist die Wasserspeicherung mithilfe 
von Retention und Versickerung vor Ort zu optimieren. 

• Optimieren von Tiefgaragen mit folgenden Strategien:  
a) Tiefgarage unter dem Gebäude platzieren;  
b) bei grosser Tiefgarage sind Aussparungen in der Abdeckung 
vorzusehen;  
c) eine ausreichende Überdeckung in Abstimmung mit Statik si-
chern; zum Beispiel eine 1.5 m mächtige Überdeckung mithilfe 
von punktueller Geländemodellierung. 

• Bäume hitzemindernd anordnen, z. B. dunkle Belagsflächen 
verschatten oder Süd- bis Westfassaden eines Gebäudes be-
schatten (in Abstimmung mit der natürlichen Belichtung des In-
nenraums). 

• Baumgruppen und zusammenhängende Kronenvolumen sind 
gegenüber vereinzelten Baumpflanzungen zu bevorzugen. 

• Bei grosszügigen Platzverhältnissen sind mehrstufige Bepflan-
zungen, mit Sträuchern bis hin zur Krautschicht, als Unterpflan-
zungen anzustreben. 

• Baumartenbestand diversifizieren: Ab fünf Baumarten sinkt das 
Risiko gegenüber vorzeitigen Ausfällen. 

• An ungünstigen Standorten wie auf Tiefgaragen oder im Stras-
senraum sind schnellwüchsige, resiliente Baumarten zu bevorzu-
gen. 

• Waldbauliche Prinzipien beachten: mehr Bäume pflanzen und 
sukzessive entnehmen und auslichten; Pionierbäume wachsen 
schnell und sorgen für Schatten, während langlebigere Ziel-
baumarten diese Zeit für ihr Wachstum nutzen. 

   
Boden  Der Bereich des Bauvorhabens ist nicht im Kataster der belasteten 

Standorte des Kantons Zürich eingetragen. Generell ist davon auszu-
gehen, dass im Projektareal künstliche Aufschüttungen (z. B. Gebäu-
dehinterfüllungen, überdeckte Altbauten, Werkleitungsgräben, Gelän-
deanpassungen) angetroffen werden, welche mit Fremdkomponen-
ten durchsetzt sein können. Solches Material muss während der Aus-
hubarbeiten triagiert, beprobt und VVEA-konform entsorgt werden.  
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Der Bereich des Bauvorhabens ist im Prüfperimeter für Bodenver-
schiebungen des Kantons Zürich unter den Belastungshinweisen "Alt-
baugebiet", "Ausgewählte Bauzone" und "Strasse" eingetragen. Dort 
ist mit Belastungen des Bodens zu rechnen. Falls Bodenmaterial aus 
dem Areal verschoben wird, so ist dieses im Hinblick auf dessen Ver-
wertung chemisch zu untersuchen und die Bodenverschiebung ist 
von einer Fachperson begleiten zu lassen.  

Im Bereich des Bauvorhabens sind gemäss Hinweiskarte Neophyten-
verbreitung des Kantons Zürich keine Belastungen bekannt. Eine 
Überprüfung vor Ort ergab ebenfalls keine Hinweise bzw. war auf-
grund der Jahreszeit (Sondierungen im März) nur beschränkt möglich.  

Gemäss der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung 
von Abfällen (VVEA, SR 814.600) müssen bei Bauarbeiten, bei denen 
umwelt- oder gesundheitsgefährdende Stoffe zu erwarten sind, oder 
wenn voraussichtlich mehr als 200 m3 fest Bauabfälle anfallen, Anga-
ben über die Art, Qualität und Menge der anfallenden Abfälle sowie 
über die vorgesehene Entsorgung gemacht werden (Entsorgungskon-
zept, Gebäudecheck).  

   
Grundwasser  Das Areal ist aufgrund seiner Nähe zum wenig östlich gelegenen 

Grundwassergebiet Spitalerbach-Allenmoos (durch Moräne einge-
deckte, grundwasserführende Guggach-Schotter) in der Gewässer-
schutzkarte des Kantons Zürich dem Gewässerschutzbereich Au zu-
geteilt. In diesem Bereich dürfen Einbauten in nutzbare Grundwas-
servorkommen das Speichervolumen und die Durchflusskapazität 
des Grundwassers nicht wesentlich und dauernd verringern. 

Das geologische Gutachten hat gezeigt, dass der projektrelevante 
Tiefenbereich kein Grundwasser aufweist und allfällige Ausläufer des 
eben erwähnten Grundwassergebiets in grösserer Tiefe unterhalb 
undurchlässiger Moräne liegen. Es ist allerdings mit sogenanntem 
Schichtwasser zu rechnen, welches vor allem in der aufgelockerten 
und daher etwas besser durchlässigen Moräne zirkulieren dürfte.  

Die recht variablen Pegellagen lassen vermuten, dass es sich hierbei 
aber nicht um ein durchgängiges Vorkommen, sondern eher um lokal 
wasserführende Lagen, Linsen oder Stränge handelt. Solche können 
grundsätzlich auch in der künstlichen Aufschüttung oder dem 
Schwemmlehm auftreten, es liegen dafür aber bislang keine konkre-
ten Hinweise vor.  

   
Gefahrenkarte  In der rechtskräftigen Gefahrenkarte ist keine Gefährdung bezeich-

net.  
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Nichtionisierende Strahlung  Angrenzend des Planungsgebietes befinden sich Mobilfunkanlagen, 
von denen hochfrequente nichtionisierende Strahlung (NIS) ausgeht. 
Bei Änderungen der Überbauungssituation oder der Umnutzung be-
stehender Räumlichkeiten in der Nähe von Mobilfunkantennen ist die 
Mobilfunkbetreiberin verpflichtet, ihre Anlagen zu sanieren, falls 
Grenzwerte dann nicht mehr eingehalten würden (Verordnung vom 
23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung 
[NISV; SR 814.710]). Die Stadt wird die Betreiber der Anlagen über 
das Bauvorhaben informieren, so dass diese die Situation in der 
Nähe ihrer Anlagen überprüfen und ggf. Änderungen an den Be-
triebsparametern vornehmen können. 

   
Standorte Mobilfunkanlage 

 
 

 
   
Klimaschutzziel Netto-Null 2040  Die Stadt Zürich hat sich das Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu 

werden (Art. 152 GO). Es ist ein linearer Absenkpfad für die Treib-
hausgasemissionen vorgesehen. Massnahmen im Bereich Gebäude, 
Verkehr und Energieversorgung stehen im Vordergrund. Auch indi-
rekte Emissionen sollen reduziert werden.  

Im Bereich Gebäude sind dazu insbesondere Effizienz beim Betrieb, 
eine Umstellung auf eine fossilfreie Energie- und Wärmeversorgung 
und ein Massnahmenpaket zur Senkung der indirekten Treibhaus-
gasemissionen (Suffizienz, Verlängerung der Nutzungsdauer, Reduk-
tion der Materialmenge, Materialqualität) relevant. 
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  2.6 Ver-/Entsorgung 

Energieversorgung  Die Revision des kantonalen Energiegesetzes wurde von der Stimm-
bevölkerung des Kantons Zürich angenommen. Das Gesetz trat per 
1. September 2022 in Kraft. Neubauten und Erweiterungen von be-
stehenden Gebäuden müssen so gebaut und ausgerüstet werden, 
dass für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung möglichst 
wenig Energie benötigt wird. Bei Neubauten muss ein Teil des benö-
tigten Stroms selbst produziert werden. 

Der kantonale Energieplan bezeichnet das Gebiet als geeignet für die 
rohrleitungsgebundene Wärmeversorgung. Das Areal liegt gemäss 
dem kommunalen Energieplan angrenzend zum Prioritätsgebiet 
Fernwärme aus Heizkraftwerk. Gemäss dem Wärmenutzungsatlas 
liegt das Areal ausserhalb von nutzbaren Grundwasservorkommen 
(Zone F). Die Nutzung von Erdwärme ist grundsätzlich zulässig. 

Energieplan Stadt Zürich 

 
 

 

 

 
   
Entwässerung 
 

 Gemäss dem Generellen Entwässerungsplan der Stadt Zürich sind 
die Versickerungsmöglichkeiten im Perimeter schlecht. Es ist mit ei-
ner Beschränkung der Einleitmenge zu rechnen. Die Entwässerung 
wird im Rahmen des Bauprojektes behandelt.  

   
Wasserversorgung  Die bestehenden Leitungen für die Wasserversorgung sind ausrei-

chend dimensioniert und können über einen neuen Hausanschluss 
verwendet werden.  

   
Elektrizität  Die bestehenden Leitungen für die Elektrizitätsversorgung sind aus-

reichend dimensioniert und können über einen neuen Hausan-
schluss verwendet werden. Die Beleuchtung des umgelegten Parkzu-
gangs wird im Rahmen des Bauprojekts neu erstellt.  
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Gas  Südlich der bestehenden Siedlung Brunnenhof verläuft durch die 
Parzelle UN4557 eine Gasleitung, welche in den Park führt. Diese Lei-
tung ist im Rahmen des Bauprojekts umzulegen.  

   
Werkleitungen 

 Elektrizität 

 Fernwärme 

 Gas 

 Wasser 

 Abwasser 

 Kommunikation 

 

 

 
   
Abfall  Die zwei vorhandene Unterflurcontainer (UFC) der Siedlung können 

den Bedarf für den Hauskehricht der neuen Wohnungen mit abde-
cken. Abfallcontainer im Innenraum sind aufgrund der Geruchsemis-
sionen und der Kosten nicht vorgesehen. Eine öffentliche Abfallsam-
melstelle befindet sich an der Kreuzung vom Bucheggplatz und der 
Rötelstrasse. 

   
Zivilschutz  Für das Areal besteht eine Schutzraumbaupflicht. Die Schutzräume 

sind im Rahmen des Bauprojektes gemäss der technischen Weisung 
des Bundes vorzusehen. Im abzubrechenden Gebäude sind keine 
Schutzräume vorhanden, welche ersetzt werden müssten. 
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  2.7 Bestand 

Baubewilligung Bestand 
 

 Die bestehende Siedlung auf der Parzelle UN4557 wurde mittels Are-
alüberbauung auf Basis der BZO vom 23. Oktober 1991 erstellt und 
umfasst 72 Wohnungen sowie 6 Einzelzimmer. Der Bauentscheid 
vom 7. Dezember 2004 beruht auf einer Wohnzone W3 mit 130% 
Ausnützung (inkl. Arealbonus) und 90% Wohnflächenanteil. 

Arealüberbauung mit erhöhten Anforde-
rungen 

 In der Bewilligung vom 7. Dezember 2004 ist die gestalterische Anfor-
derung folgendermassen beurteilt worden: 

  Das Projekt ist siegreich aus einem Projektwettbewerb im selektiven 
Verfahren hervorgegangen. Das Folgende ist (mehrheitlich) dem Be-
richt des Preisgerichts entnommen. Die Verfasser wählen ein sehr 
selbstverständliches städtebauliches Konzept. Zwei leicht geknickte 
Baukörper folgen den beiden Strassen, wobei die unterschiedlichen 
Verhältnisse an der Hofwiesen- und an der Brunnenhofstrasse in 
Bautyp und Aussenraumgestaltung differenziert interpretiert werden. 

  Durch die Höhenstaffelung an der Brunnenhofstrasse entsteht einer-
seits eine grosszügige Eingangssituation, andererseits werden die be-
stehenden Gebäude im Norden der Brunnenhofstrasse nicht ausge-
grenzt. Die Verfasser entscheiden sich sehr bewusst für einen diffe-
renzierten Umgang mit dem Aussenraum. Zwischen den Wohnhäu-
sern und dem Park wird ein halböffentlicher Raum definiert, der zwar 
zugänglich ist, sich aber mit einer Niveaudifferenz zum Park und mit 
einheitlich gestalteten Hecken schützt. Der Zugang zu diesem halböf-
fentlichen Raum erfolgt nicht direkt von den Wohnungen, die ca. ei-
nen Meter höher liegen und so eine gewisse Privatheit bieten.  

Die beiden Baukörper erhalten entsprechend ihrer Situation ver-
schiedene Wohnungsgrundrisse. Diese zeigen eine hervorragende 
Reaktion auf die unterschiedlichen städtebaulichen Verhältnisse und 
auf die Bedürfnisse der Bewohnenden. Beim Typus der Wohnungen 
an der Hofwiesenstrasse gelingt es, alle Schlafräume und das Wohn-
zimmer auf den Park zu orientieren und dies mit einer sehr attrakti-
ven Eingangssequenz mit offener Loggia zu kombinieren. Durch den 
inneren Rundlauf erhalten die Wohnungen eine Grosszügigkeit, die 
mit einer überzeugenden Funktionalität verbunden ist. Beim Typus 
an der Brunnenhofstrasse reagieren die Verfasser auf die unter-
schiedlichen Gegebenheiten und erreichen auch hier — mit einem 
traditionelleren Typ – eine sehr hohe Wohnqualität.  

  Der städtebauliche und architektonische Ausdruck der Überbauung 
verzichtet auf jede Monumentalität und Selbstdarstellung. Charakte-
ristisch ist die horizontale Betonung der Geschosse, die auf den 
Strassenseiten modular aufgebaut ist, auf der Parkseite wird mit den 
Schiebeelementen der Balkone ein eher spielerisches Element einge-
führt. 
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  Das Projekt ist eine sowohl in gestalterischer als auch in funktionaler 
Hinsicht sehr überzeugende Lösung, welche bei sorgfältiger Detaillie-
rung und Ausführung die Anforderungen an Arealüberbauungen ge-
mäss § 71 PBG erfüllt. 

Ausnützung  Basierend auf der damaligen Zonierung einer W3 mit 130% war eine 
maximale Ausnützung von 11'071m2 zulässig, welche ausgeschöpft 
wurde. Durch die Arealüberbauung sind die Flächen im Dachge-
schoss – wie heute auch – nicht privilegiert und sind in die maximal 
zulässige aGF einzurechnen. 

Abstände  Gegenüber der Parkanlage wurden diverse Unterschreitungen der 
Grenzabstände bewilligt, wobei diese mittels Näherbaurecht privat-
rechtlich gesichert wurden. 

Parkierung  Die Bewilligung erwähnt bezüglich der Abstellplätze:  

• 83 Abstellplätze für Personenwagen sind nachzuweisen, 8 davon 
oberirdisch, es sind max. 134 Abstellplätze zulässig 

• Im Projekt werden 77 Abstellplätze für Personenwagen in der 
Tiefgarage und 8 oberirdische bewilligt. 

• 161 Abstellplätze für Velos sind nachzuweisen 
• Im Projekt werden 155 Abstellplätze in der Tiefgarage und 110 

oberirdisch bewilligt. 

   
Grundriss der Bestandessiedlung 
(Quelle: Stadt Zürich) 
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Revision Nutzungsplanung 2016  Mit der Revision der Nutzungsplanung vom November 2016 wurde in 
den Wohnzonen W2 (teilweise) und W3-W5 das Untergeschoss durch 
ein Vollgeschoss ersetzt. Die Bezeichnungen dieser Wohnzonen än-
derten entsprechend der neuen Vollgeschosszahl; so wurde die bis-
herige Wohnzone W3 (BZO 99) neu als W4 (BZO-Teilrevision 2016) 
bezeichnet. Die Ausnützungsziffern wurden um die Grösse eines 
durchschnittlichen Vollgeschosses erhöht, womit die Fläche des ge-
strichenen anrechenbaren Untergeschosses voll kompensiert wurde. 
Durch diese Änderung ergab sich bei der bestehenden Überbauung 
eine Reserve von rund 30% Ausnützung (inkl. Arealbonus), die zurzeit 
ungenutzt ist. Diese zonenkonforme Dichte steht am unteren Rand 
der Zielgrösse im städtischen Richtplan mit 150–270% Ausnützung.  

   
Arealüberbauungsrevers  Bei der bewilligten Überbauung handelt es sich um eine Arealüber-

bauung. Änderungen an den Bauten wie auch an Umgebungsanlagen 
sind nur im Rahmen des ursprünglich bewilligten Gesamtkonzepts 
und der Anforderungen an eine Arealüberbauung zulässig.  

Im Rahmen der Baueingabe des Neubaus ist auch die Änderungsbe-
willigung für die Bestandessiedlung einzureichen. Festlegungen zur 
Bestandessiedlung können nicht im Gestaltungsplan gemacht wer-
den, da diese ausserhalb des Geltungsbereichs liegt. 

   

  2.8 Eigentum 

Parzellenstruktur  Die heutige Parzellenstruktur ist für die Realisierung des Projekts an-
zupassen. Aufgrund des Zusammenbaus und der Nutzung von Räu-
men in der Bestandssiedlung ist die Zusammenlegung der Parzellen 
UN5003 und UN4557 sowie Teile von UN5002 zweckmässig und ver-
hindert, dass eine Brandmauer gemäss § 290 Abs. 1 PBG erforderlich 
wird. Die Parzellenbereinigung hat zeitgleich und koordiniert mit dem 
Baugesuch zu erfolgen. Der Vollzug der Mutation erfolgt auf Basis 
des Bauentscheids. 

   
Dienstbarkeiten  Auf der Parzelle Kat. Nr. UN5003 befindet sich eine Baubeschränkung 

zugunsten der Stadt Zürich. Diese beinhaltet eine Verpflichtung, die 
Parzellen nach den von der Bausektion II des Stadtrates am 26. No-
vember 1942 genehmigten Plänen zu überbauen und keine weitere 
bauliche Ausnützung, insbesondere keine Dachaufbauten und kein 
Ausbau des Dachstockes, vorzunehmen. Diese Dienstbarkeit wurde 
am 25. November 2013 angepasst. Die Grundstücke an der Hofwie-
senstrasse 114, 116, 124 und 126 (Kat. Nr. UN5003) müssen nach 
den dem Grundbuch beiliegenden Plänen mit vier Mehrfamilienhäu-
ser mit drei Vollgeschossen überbaut werden. Die Bausektion II des 
Stadtrates behält sich das Recht vor, auch bezüglich der ästhetischen 
und architektonischen Gestaltung der Häuser mitzubestimmen. 
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Die Löschung der Personaldienstbarkeiten kann gemeinsam mit dem 
Baugesuch eingereicht und vollzogen werden.  

Die Parzelle UN4557 weist ein Leitungsbaurecht zu Gunsten der Par-
zelle UN5002 sowie eine Baubeschränkung zu Gunsten der Stadt Zü-
rich auf, wobei die Parzelle mit einer besonders hohen städtebauli-
chen und architektonischen Qualität bebaut worden sein muss. Des 
Weiteren weist die Parzelle ein alleiniges und ausschliessliches Benüt-
zungsrecht an einem Autoabstellplatz in der Tiefgarage mit Fuss- und 
Fahrwegrecht bis zum Ableben des Berechtigten auf, zu Gunsten ei-
ner Privatperson eingetragen.  

Die Parzelle UN4557 hat ausserdem ein Näherbaurecht zu Lasten 
der Parzelle UN4088.  

   
Aufhebung Fussweg  Der bestehende Fussweg (Teile der Parzelle UN5002) wird aufgeho-

ben und über den neu gestalteten Platz (Parzelle UN5003) geführt. Es 
ist keine Entwidmung notwendig. 

   
Grenzbereinigung Trottoir 

 Die Grenze zum Trottoir (Parzelle UN5007) wird bereinigt. Es sind mi-
nimale Ab- und Antretungen vorgesehen, um den Verlauf zu begradi-
gen. 
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  3 PROJEKT 
  3.1 Erweiterung der Überbauung 

Ausgangslage  Das bestehende Wohnhaus auf der Parzelle UN5003 wurde 1943 ge-
baut und später im Zuge des Ausbaus des Bucheggplatzes halbseitig 
abgerissen. Dies erklärt die unmittelbare Nähe am Strassenrand mit 
hohen Lärmimmissionen und den schlechten Bauzustand. Das Haus 
wird zurückgebaut. 

Den Wettbewerb für die Arealüberbauung auf der Parzelle UN4557 
gewann 2004 das Büro Gion/Guyer Architekten. Die Überbauung 
wurde im Jahre 2007 als Arealüberbauung mit erhöhten Anforderun-
gen gemäss § 71 PBG fertiggestellt und soll mit der Neuüberbauung 
der Parzelle UN5003 sinnvoll in Richtung Bucheggplatz abgeschlos-
sen werden. 

   

  3.2 Städtebau und Freiraum 

Städtebau und Hochpunkt  Die Erweiterung der Siedlung Brunnenhof setzt das Konzept der 
mehrfach geknickten Zeilen der Arealüberbauung fort. Das Erweite-
rungsgebäude wird leicht abgeknickt und gegenüber dem Bestand 
zurückversetzt an diesen angebaut. Damit wird der Park gegenüber 
der Hofwiesenstrasse vor Lärmimmissionen geschützt. Mit dem An-
bauen an den Bestand kann zum Bucheggplatz ein angemessener 
Strassenabstand gewährleistet werden. Ein vom Bestand abgesetzter 
Baukörper ohne Verbindung zum Bestand wurde bereits in einer 
früheren Potenzialstudie aufgrund der Lärmsituation verworfen. 

Variantenstudium Höhenentwicklung  Das Büro Gigon/Guyer Architekten hat in einem Variantenstudium 
drei unterschiedliche Gebäudehöhen entworfen und beurteilt. Dabei 
wurden ein Kopfbau mit 21 m, ein Hochhaus mit 30 m und ein Hoch-
haus mit 39 m gegenübergestellt. Überzeugt hat die Variante eines 
Hochpunktes von 39 m, welche durch das Weiterführen der beste-
henden Hauszeile einen klaren Abschluss zum Bucheggplatz ergibt. 
Mit dem Hochpunkt und der versetzten Gebäudestellung gegenüber 
dem Bestand wird der Bucheggplatz als wichtiger freiräumlicher und 
verkehrlicher Knoten städtebaulich betont.  

   

  
Variante Kopfbau 21 m Variante Hochhaus 30 m Variante Hochhaus 39 m 
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Rückmeldung Baukollegium zum Varian-
tenentscheid 

 Das Baukollegium hat in seiner Sitzung vom 18. Juni 2021 den Varian-
tenentscheid unterstützt und ein Hochhaus an diesem Standort als 
wünschenswert beurteilt. Die Weiterentwicklung wurde dem Baukol-
legium in den Sitzungen vom 28. Oktober und 25. November 2022 
erneut präsentiert und die Rückmeldungen in das Projekt aufgenom-
men.  

Hochhäuser sind Gebäude mit einer Gebäudehöhe von mehr als 
25 m (§ 282 Abs. 1 i. V. m. § 278 Abs. 3 PBG). Gemäss 
§ 284 Abs. 1 PBG müssen Hochhäuser verglichen mit einer gewöhnli-
chen Überbauung ortsbaulich einen Gewinn bringen oder durch die 
Art und Zweckbestimmung des Gebäudes bedingt sein. Zudem sind 
Hochhäuser architektonisch sorgfältig zu gestalten 
(§ 284 Abs. 2 PBG). Diese Vorgaben werden in den geltenden Hoch-
hausrichtlinien der Stadt Zürich vom November 2001 konkretisiert. 
Dabei sollen insbesondere projektierte Hochhäuser mit den Bauten 
des Nahumfeldes in präzise Beziehung treten. Von grosser Bedeu-
tung ist die Schaffung von Aussenraum mit hohem Öffentlichkeits-
charakter. Das Hochhaus soll damit, durch seine Erdgeschossgestal-
tung und durch seine Umgebung, bestehende öffentliche Aussen-
räume bereichern oder aufwerten. Das Hochhaus, welches mit dem 
vorliegenden privaten Gestaltungsplan ermöglicht werden soll, bringt 
einen ortsbaulichen Gewinn, indem es Klärung bringt, wie die Bestan-
dessiedlung Brunnenhof entlang der Hofwiesenstrasse an den 
Bucheggplatz anschliesst. Der Vorbereich zum Strassenraum wird 
neugestaltet. Er weist, auch im Zusammenhang mit den quartierbe-
zogenen Erdgeschossnutzungen, einen öffentlichen Charakter und 
eine hohe Aufenthaltsqualität auf und bildet zugleich einen besser 
sichtbaren Eingang in den öffentlichen Freiraum des GZ Buchegg. 

   
Architektur  Das schlanke, 13-geschossige Volumen ist einerseits der Abschluss 

der bestehenden Zeilenbauten der Arealüberbauung Brunnenhof-/ 
Hofwiesenstrasse und andererseits ein prominenter Kopfbau am 
Bucheggplatz. Der Hochpunkt schafft eine überzeugende Klärung, 
wie die Bebauung entlang der Hofwiesenstrasse mit dem neuen, ver-
setzten Eckgebäude an den Bucheggplatz anschliesst. Zusammen mit 
dem Guggach Apartment Hotel, der Wohnüberbauung Buchegg II 
und weiteren, zukünftig grösseren Gebäuden wird der Bucheggplatz 
städtischer. Das Hochhaus ist auf der Hügelkuppe vom tiefer gelege-
nen Limmatraum in der Silhouette gut sichtbar und erscheint vom 
Kreis 5 und Oerlikon als höheres Gebäude im Stadtkörper. Der 3-
Stunden-Schatten befindet sich innerhalb des Vergleichsschattens ei-
nes zonenkonformen Gebäudes von 25 m Höhe (vgl. Art. 8 Abs. 5 
BZO). Die Gestaltungsprinzipien der bestehenden Fassaden wird in 
der Erweiterung fortgesetzt: Horizontale Betonbänder, Holzmetall-
fenster mit Brüstungen und Absturzsicherungen, dunkelfarbige Glas-
verkleidungen oder vorzugsweise PV-Paneele bei der Süd- und West-
fassade, verschiebbare farbige transparente und transluzente 
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Glaspaneele und Staketengeländer bei der Balkonschicht an der Ost-
fassade. Das Farbkonzept von Adrian Schiess wird weiterentwickelt.  

   

 
Grundriss Erdgeschoss mit Umgebung, Stand: 8. Mai 2023 
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Situationsplan 
Stand: 8. Mai 2023 

 

 
   
Freiraum und Bepflanzung  Mit der Realisierung des Hochhauses geht auch eine Neugestaltung 

des Bereichs zum Strassenraum sowie dem Parkzugang einher. Der 
Raum zum Knoten Bucheggplatz/Hofwiesenstrasse wird als Vorbe-
reich gestaltet, der im Zusammenhang mit der quartierbezogenen 
Nutzung im Erdgeschoss einen öffentlichen Charakter aufweist und 
zugleich einen besser sichtbaren Eingang in den öffentlichen Frei-
raum des GZ Buchegg bildet.  

Auf Seite der Hofwiesenstrasse wird über eine grosszügige Abtrep-
pung und unter Miteinbezug der Gestaltungselemente des bestehen-
den Gebäudevorbereichs der Gebäudezugang ausgezeichnet. Auf-
grund der Gefällsverhältnisse ist der Gebäudezugang zudem über 
eine behinderten- und velogerechte Rampe nach unten erreichbar. 

Parkseitig wird im ruhigeren Aussenraum eine teilweise gedeckte Ter-
rasse vorgesehen, welche gemeinschaftlichen Aktivitäten der Bewoh-
nenden sowie der öffentlichen Erdgeschossnutzung dienen kann. Die 
Terrasse ist von der Eingangshalle der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner und über Treppenstufen vom Vorbereich der Bestandessiedlung 
her zugänglich. Die Dachfläche des Gebäudes ist extensiv begrünt. 
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Die Fusswegverbindung wird mit dem chaussierten Belag ausgezeich-
net, um die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu unterstützen sowie 
einen klaren Bezug zum Park herzustellen. Die neu gepflanzten 
Bäume und der Unterwuchs bilden einen Lebensraum für Kleintiere 
und wirken sich positiv auf das Lokalklima aus.  

Für die Erweiterung des Bestandes ist der Zuckerahorn (Objekt B im 
beiliegenden Baumgutachten) zu fällen, zumal der Baum weder die 
Errichtung einer Baugrube mit Böschung noch alternative Lösungen 
wie beispielsweise die Erstellung einer Spundwand zulässt. Auch die 
Schwarzföhre (Baum A) soll gerodet werden, da sie bereits heute 
eine erhöhte Anfälligkeit auf Triebsterben aufweist und am Standort 
limitierte Wachstumsbedingungen herrschen. Zwei Hainbuchen (Ob-
jekt D und E) auf der angrenzenden Parzelle UN5002 müssen auf-
grund des Bauvorhabens ebenfalls gefällt werden. Gemäss Baumgut-
achten vom 18. November 2022 sind die zwei Bäume aufgrund ihrer 
zweifelhaften Wachstumsentwicklung und existierender Mangel- und 
Defekterscheinungen nicht vorbehaltlos erhaltenswürdig. Die restli-
chen, begutachteten Bäume werden erhalten.  

Als Ersatz für die Rodungen ist die Pflanzung von dreizehn Bäumen 
vorgesehen. Durch die Wahl von verschiedenen einheimischen Arten 
leisten die Bäume einen Beitrag zur ökologischen Vernetzung sowie 
zum ökologischen Ausgleich. 

   

 
Umgebungskonzept, Stand: 5. Mai 2023 
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Spielflächen im Bestand (Quelle: Stadt 
Zürich) 

 

 

   

  3.3 Nutzung und Wohnungen 

Nutzung  Das Ziel der Stiftung ist es, aufgrund der grossen Nachfrage Wohnun-
gen für kinderreiche Familien mit günstigen Mieten innerhalb eines 
begrenzten Budgets, gegeben durch die Subventionsverordnungen, 
zu erstellen. Die Siedlung Brunnenhof ist die beliebteste Siedlung der 
Stiftung und ist aufgrund des Gemeinschaftszentrums Buchegg und 
des benachbarten Parks für Familien als Wohnstandort gut geeignet.  

Die Wohnungen orientieren sich an der Suffizienz in Bezug auf den 
Wohnflächenverbrauch pro Kopf. Trotz des geringeren Flächenange-
bots erfüllen die kompakt organisierten Wohnungen die Mindestflä-
chen gemäss Vorgaben der Wohnbauförderung. 

Im Erdgeschoss wird eine öffentliche Funktion angeordnet, die dem 
Quartier dient und den Bucheggplatz belebt. Zur Abzeichnung der 
Nutzung an der Fassade wird das Erdgeschoss als überhohes Ge-
schoss ausgebildet. Die weiteren Erdgeschossflächen sind für ge-
meinschaftliche Flächen der Bewohnenden vorgesehen. Die öffentli-
che Nutzung wird im ersten und zweiten Obergeschoss mit Ge-
werbe- und Dienstleistungsflächen ergänzt.  

In den Regelgeschossen befinden sich zwanzig 5.5-Zimmer-Wohnun-
gen, da sich diese Wohnungsgrösse für Familien mit mindestens drei 
Kindern gemäss Vorgabe der Stiftung durchgesetzt hat. 

Im Untergeschoss sind die Technik-, Trocknungs- und ein kleiner Teil 
der Abstellräume untergebracht. Der Hauptteil der Abstellräume fin-
det durch eine effizientere Organisation des Untergeschosses im Be-
stand Platz.  
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Grundriss 2. Obergeschoss, Stand: 6. April 2023 

   
Wohnungstyp  Der Anbau bildet einen Lärmschutzriegel mit einem lärmabgewand-

ten Aussenraum, die eine natürliche Lüftung der Innenräume ge-
währleistet. So können die Immissionsgrenzwerte mit lärmschutzge-
rechten Grundrissen, analog der bestehenden Siedlung, eingehalten 
werden. Auf die ruhige Parkseite sind alle lärmempfindlichen Räume 
wie die Schlafzimmer, das Wohnzimmer und durchgehende Aussen-
bereiche orientiert.  

Alle Schlafzimmer sind zum ruhigen Park orientiert, die Wohnzimmer 
sind mit einem Balkon in der Gebäudetiefe beidseitig orientiert. Die 
Wohnküchen mit Sitzgelegenheiten erstrecken sich entlang der Hof-
wiesenstrasse und enden in Eingangsebereichen mit Garderoben. 
Mittige Nasszellen erlauben Rundläufe, die den Wohnungen Grosszü-
gigkeit verleihen. Der vorgelagerte Balkon auf der Parkseite erstreckt 
sich auf der ganzen Länge, ist unterschiedlich tief, erweitert die Zim-
mer nach aussen und verbindet diese mit den beiden Eckloggien.  

   

 
Grundriss 3. Obergeschoss, Stand: 6. April 2023 
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  3.4 Verkehr und Umwelt 

Verkehr  Das Untergeschoss soll möglichst reduziert sein. In der bestehenden 
Garage der Siedlung Brunnenhof sind ausreichend Parkplätze vor-
handen, sodass die notwendigen Parkplätze der Erweiterung im be-
stehenden Gebäude nachgewiesen werden können. Aufgrund der 
Platz- und Sichtverhältnisse können keine oberirdischen Stellplätze 
für Personenwagen angeboten werden. Der rollstuhlgerechte Park-
platz, zwei Besucher-Parkplätze sowie die Anlieferungszone werden 
im Bereich der bestehenden Aussenparkplätze und Garageneinfahrt 
an der Brunnenstrasse angeordnet.  

Gedeckte Velounterstände werden wie in der bestehenden Bebau-
ung zum Park hin angeordnet. Die Velos für die Besuchenden wer-
den zur Hofwiesenstrasse hin orientiert sowie unter den Bäumen 
entlang dem Bucheggplatz angeordnet. 

Durch die Umlegung des bestehenden Fusswegs vom Park an die 
Hofwiesenstrasse respektive den Bucheggplatz verkürzt sich die 
Wegstrecke vom Park zum Fussgängerstreifen um ca. 15 m. Der Stell-
platz für die Feuerwehr kann auf der Hofwiesenstrasse vorgesehen 
werden. Dies erlaubt es, den Grünanteil auf der Parzelle zu erhöhen. 
Eine rückwärtige Zufahrt ist nicht notwendig. 

Besucherparkplätze Brunnenhofstrasse  
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Energie  Ebenso wie der Bestand soll auch der neue Kopfbau das Nachhaltig-
keitslabel Minergie P erreichen. Die Energieversorgung erfolgt vo-
raussichtlich mit einem Anschluss an die Fernwärmeversorgung. Die 
Option von Erdwärmesonden wurde aus Kostengründen verworfen.  

   
Lärm  Die Nutzungsverteilung mit weniger lärmempfindlichen Nutzungen in 

den untersten drei Geschossen entspricht der gängigen Praxis von 
max. 80% Wohnen in Mischgebieten. Somit ist für den aktuellen Pro-
jektstand die ES III massgeblich für die Beurteilung.  

Die Bestandessiedlung wird von der Plattform BAUKULTUR-LAERM 
als gutes Beispiel geführt. Die geplante Erweiterung orientiert sich 
stark an dieser Grundkonzeption. Die Grundrisse der Wohnnutzung 
sind so ausgerichtet, dass alle lärmrelevanten Räume ein Lüftungs-
fenster zu lärmabgewandt Parkseite haben. 

  Im Rahmen des Lärmgutachtens wurde der Projektstand als Basis für 
den Gestaltungsplan überprüft. Der IGW Tag für die Gewerbenut-
zung kann eingehalten werden. Parkseitig können die IGW Tag und 
Nacht für die Wohnnutzung eingehalten werden. Gegenüber dem 
Bucheggplatz und der Hofwiesenstrasse sind die IGW Nacht für die 
Wohnnutzung überschritten. Die Räume mit einer Überschreitung 
verfügen über ein zweites Lüftungsfenster, bei welchem der IGW ein-
gehalten werden kann (sogenannte gelbe Räume). Von den insge-
samt 110 Räumen mit Wohnnutzung im Erweiterungsgebäude sind 
somit 30 Räume (27%) als gelb und 80 Räume (73%) als grün einzu-
ordnen. Rote Räume gibt es keine.  

   

 
Raumbeurteilung Lärm Regelgeschoss   
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  4 ERLÄUTERUNG ZU VORSCHRIFTEN 
UND PLAN 

  Das angestrebte Bebauungs- und Umgebungskonzept weicht bezüg-
lich der Gebäudehöhe und den Abstandsvorschriften, den zulässigen 
Terrainveränderungen sowie der Anordnung der Abstellplätze von 
den Vorgaben der Grundordnung ab, weshalb der Gestaltungsplan 
gemäss § 86 Abs. 1 PBG dem Gemeinderat zur Zustimmung vorge-
legt werden muss.  

   

  4.1 Allgemeine Bestimmungen 

zu Art. 1 Zweck 
 

 Der Gestaltungsplan soll sicherstellen, dass das bauliche Potenzial 
der Parzellen entlang dem Bucheggplatz im städtebaulichen und 
funktionalen Zusammenhang mit der Bestandssiedlung gemäss dem 
Richtprojekt ausgeschöpft werden kann. Das bauliche Potenzial wird 
für preisgünstigen Wohnraum gesichert. Auf Quartierebene wird die 
städtebauliche Markierung des Quartierzentrums mittels Hochhau-
ses und eine freiräumliche Aufwertung des Parkzugangs sicherge-
stellt. Dies bedingt eine beschränkte Abweichung zur Regelbauweise.  

   
zu Art. 2 Bestandteile und Gel-
tungsbereich 

 Rechtsverbindlich sind die Vorschriften und der zugehörige Situati-
onsplan im Massstab 1:500. Der vorliegende Erläuterungsbericht hat 
erläuternden Charakter. 

Das dem Gestaltungsplan zu Grunde liegende Projekt zur Architektur 
und Umgebung von Gigon/Guyer Architekten und Uniola AG (Land-
schaftsarchitektur) ist zur Dokumentation und Information als Beilage 
enthalten, erlangt aber keine Verbindlichkeit. 

Geltungsbereich 
 

 Der Geltungsbereich umfasst das Grundstück UN5003 sowie Teile 
der Grundstücke UN4557, UN5002 und UN5007. Dabei wird das an-
gestrebte Parzellierungskonzept bereits berücksichtigt. Die gesamte 
Fläche des Geltungsbereichs beträgt 937 m2. 

Parzellierungskonzept 
 

 Das Grundstück UN5003 geht von Liegenschaften Stadt Zürich an die 
Stiftung über. Die Grundstücke UN5003 und UN4557 werden zu ei-
ner Parzelle der Stiftung vereinigt. Das Wegstück der Parzelle 
UN5002 wird von Grün Stadt Zürich ebenfalls an die Stiftung überge-
hen und der öffentliche Zugangsweg zum Park mittels Dienstbarkeit 
(Recht z. G. Öffentlichkeit) über den neuen Platz geführt. Die Grenze 
gegenüber dem Trottoir Parzelle UN5007 wird bereinigt.   

Das Landgeschäft bedarf der Zustimmung des Gemeinderats und 
wird zeitlich mit dem Gestaltungsplan koordiniert.  
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zu Art. 3 Geltendes Recht  Die Bestimmungen der Bau- und Zonenordnung vom 23. Oktober 
1991 mit Änderungen bis 24. November 2021 der Stadt Zürich (BZO) 
bilden die Basis des Gestaltungsplans. Grundsätzlich wurden alle re-
levanten Artikel der BZO in den Gestaltungsplan überführt. Soweit er-
forderlich wurden Abweichungen auf Basis des Richtprojekts festge-
legt. Für die Baubewilligung ist neben dem Gestaltungsplan die je-
weils gültige Parkplatzverordnung massgebend, soweit nicht kantona-
les Recht oder Bundesrecht vorgeht.  

Interkantonale Vereinbarung über die 
Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) 

 Es werden – analog der aktuell rechtskräftigen BZO – die bisherigen 
Baurechtsbegriffe nach der bis zum 28. Februar 2017 geltenden Fas-
sung des PBG verwendet.  

Suspendierung der Höhenbeschränkung 
durch Baulinien 

 Auf den Einfluss der Baulinien auf die Gebäudehöhe wird während 
der Geltungsdauer des Gestaltungsplans verzichtet, um auf dem ge-
samten Baufeld den Spielraum für ein Hochhaus von 40 m zu ermög-
lichen. Eine Abstufung zur Strasse ist städtebaulich nicht erwünscht. 

   

  4.2 Bau- und Nutzungsvorschriften 

zu Art. 4 Baubereich  Die Lage des Hauptgebäudes wird im Situationsplan ausgehend vom 
Richtprojekt mit einem Baubereich festgelegt. Das Hauptgebäude 
muss innerhalb dieses Baubereichs errichtet werden. Das Bestandes-
gebäude GVZ-Nr. UN02510 darf zurückgebaut werden. 

Zur Erstellung eines Vordaches analog zum Richtprojekt dürfen die 
Baubereichsgrenzen strassenseitig überschritten werden. Parkseitig 
ist eine Überschreitung der Baubereichsgrenze durch Vorsprünge 
wie Erker und Balkone über die gesamte Fassadenlänge zulässig. 
Dies auch im Falle, dass die Vorsprünge in den Bereich der Freihalte-
zone ragen. 

   
zu Art. 5 Abstände  Die Baulinie gegenüber der Hofwiesenstrasse wird mit dem Baube-

reich vollumfänglich berücksichtigt. Aufgrund der Baulinie ist kein 
Mehrlängenzuschlag einzuhalten.  

Gegenüber der Strassenparzelle am Bucheggplatz wird grundsätzlich 
ein Strassenabstand von 6 m eingehalten, der Mehrlängenzuschlag 
ist hinfällig. Aufgrund dessen, dass sich die Baulinie und der Strassen-
abstand nicht schneiden, wird der Baubereich sinngemäss und städ-
tebaulich begründet dem Strassenverlauf des Bucheggplatzes fol-
gend definiert.  

Der Weg in den Park wird gemäss Richtprojekt entlang der Fassade 
geführt. Dies ermöglicht anstelle von Abstandsgrün eine möglichst 
zusammenhängende Grünfläche zum Bucheggplatz hin. Auf die Ein-
haltung des Wegabstands wird deshalb zu Gunsten der Umgebungs-
gestaltung verzichtet. 
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  Gegenüber der Parkparzelle UN5002 ist ein Näherbaurecht notwen-
dig, wie dies auch schon mit der Bestandessiedlung der Fall ist. Die 
Einhaltung des Grundabstands inklusive der Zuschläge für die Mehr-
länge und die kommunale und kantonale Mehrhöhe ist mit der Fort-
führung der Zeilentypologie nicht möglich. Mit der Neuparzellierung 
wird durch den Baubereich ein Abstand von 3.5 m zur Parkparzelle 
gesichert, womit der kantonale Mindestabstand zur Parkparzelle res-
pektiert wird. Die zulässigen Vorsprünge können in diesen Bereich 
hineinragen.  

Gegenüber der Zonengrenze zur Freihaltezone ist kein Abstand ein-
zuhalten, da die Parzellierung soweit angepasst wird, dass sie nicht 
mehr mit der Zonengrenze zusammenfällt. Die maximale Ausdeh-
nung des Baubereichs orientiert sich deshalb an der Freihaltezonen-
grenze. 

   
Abstandsbild im Verhältnis zum Baube-
reich 

 

 
   
Verhältnis zum Bestandsbau  Der Zusammenbau mit dem Bestandsgebäude im Norden ist erlaubt. 

Der Baubereich reicht bis an die bestehende Fassade heran. Ein Teil 
der Bestandsfassade muss für den Anbau angepasst werden.  

Die Gebäudelänge ist im Rahmen des definierten Baubereichs ge-
mäss aktueller BZO frei. Es besteht kein Regelungsbedarf.  
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zu Art. 6 Anrechenbare Geschoss-
fläche 

 Die maximal zulässige anrechenbare Geschossfläche wird hergeleitet 
aus der Gesamtbetrachtung der künftigen Parzelle, wobei nur die in 
der Wohnzone W4 liegenden Parzellenteile ausgenützt werden.  

Die gemäss BZO zulässige Ausnützung inkl. Arealbonus (AZ 160%) für 
die Parzellen Kat. Nr. UN4557, Teilfläche der Parzelle Kat. Nr. UN5002 
sowie Parzelle Kat. Nr. UN5003 beträgt 14'637 m2. Die Berechnung 
ist im Richtprojekt detailliert ausgewiesen. 

Die Bestandssiedlung beansprucht 11'071 m2 aGF. Dadurch liegt eine 
Reserve von 3'566 m2 vor, welche nicht genutzt ist und auf dem Ge-
staltungsplanperimeter konzentriert wird. Zur Vereinfachung des 
Vollzugs wird die zulässige anrechenbare Geschossfläche als abso-
lute Zahl festgelegt, welche auch allfällige Flächen in Dach- und Un-
tergeschoss miteinrechnet.  

Das Projekt weist eine aGF von 3'544,7 m2 auf, es verbleibt ein kleiner 
Spielraum für die weitere Projektierung. 

Die Ausnützung überschreitet die zulässige anrechenbare Geschoss-
fläche inkl. Arealbonus nach BZO nicht.  

Es sind alle anrechenbaren Geschossflächen in sämtlichen Geschos-
sen anzurechnen, wobei Flächen gemäss § 10 ABV weiterhin abzugs-
fähig bleiben. 

   
zu Art. 7 Höhenkote  Die maximale vertikale Ausdehnung des Gebäudes wird mittels Hö-

henkote in m ü. M. geregelt (511,35 m ü. M.). Dies entspricht einer 
Gebäudehöhe von 40 m ausgehend von einem gemittelten Terrain 
innerhalb des Baubereichs. Damit orientiert sich die zulässige Höhe 
am aktuellen Vorschlag des revidierten Ergänzungsplans Hochhaus-
gebiete. 

Aus gestalterischen Gründen wird den technischen Aufbauten eine 
Beschränkung in Bezug auf den Dachrand auferlegt. Die technischen 
Anlagen sind so anzuordnen, dass sie vom oberen Abschluss des 
Dachrandes verdeckt werden. Ausgenommen sind Aufbauten, welche 
von Gesetzes wegen eine gewisse Höhe aufweisen müssen.  

   
Verhältnis Dachrand zu Dachaufbauten 
im Richtprojekt 

 

 
   
zu Art. 8 Geschosszahl  Die Anzahl Geschosse wird nicht weiter geregelt. Mit dem Baube-

reich, der anrechenbaren Geschossfläche sowie der Höhenkote ist 
das Gebäude ausreichend definiert.  
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zu Art. 9 Unterirdische Gebäude  Um die Ausdehnung der unterirdischen Gebäudeteile zu beschrän-
ken, darf maximal 1/3 der nicht mit Gebäude überstellen Fläche des 
Gestaltungsplanperimeters unterbaut werden.  

Im Bereich von Baumpflanzungen dürfen keine unterirdischen Bau-
teile erstellt werden, um einen ausreichenden Wurzelraum und den 
langjährigen Fortbestand des Baumes zu sichern.  

   
zu Art. 10 Erdgeschosshöhe  Die lichte Höhe wird über Teile des Erdgeschosses mit mind. 4,5 m 

festgelegt. Dies sichert die baulichen Voraussetzungen für eine Ein-
richtung, welche der Quartierversorgung dient, wie dies im kommu-
nalen Richtplan Siedlung vorgesehen ist.  

Dabei sind mindestens 120 m2 der Erdgeschossflächen überhoch 
auszubilden, damit rund 40% (plus 10% Erschliessungsfläche) der 
Erdgeschossfläche für das Quartier mit hohem Öffentlichkeitsgrad 
zur Verfügung steht. Die andere Hälfte ist für die Bewohnenden der 
Siedlung als Gemeinschaftsfläche vorgesehen. Die Stiftung beabsich-
tigt, die Gemeinschaftsräume auch für Nutzungen durch die Öffent-
lichkeit zur Verfügung zu stellen. 

   
zu Art. 11 besondere Gebäude  Besondere Gebäude sind im Richtprojekt keine vorgesehen. Die Vor-

schrift erlaubt in der Projektierung eine Überdachung der Veloab-
stellplätze sowie Vorrichtungen zum Sonnenschutz auf den Sitzplät-
zen oder Pergolas vorzusehen, sofern dies nötig ist. Die besonderen 
Gebäude haben in Anzahl und Fläche untergeordnet zu sein und 
werden auf eine Gesamtfläche von maximal 50 m2 beschränkt, um 
den Freiraum zu schonen. Die 50 m2 entsprechen rund 5% des Gel-
tungsbereichs. Die erhöhten Gestaltungsanforderungen nach 
§ 71 PBG sind auch bei der Integration der Bauten in die Umgebung 
zu erfüllen. 

   
zu Art. 12 Hochhaus  Die festgelegte Höhenkote erlaubt ein Hochhaus von bis zu 40 m, 

was der Absicht der in Revision befindlichen Ergänzungsplans Hoch-
hausgebiete entspricht.  

 

Mit § 284 PBG sind verschiedene Anforderungen an Hochhäuser auf 
kantonaler Stufe vorgegeben und zu beachten. Hochhäuser müssen 
verglichen mit einer gewöhnlichen Überbauung ortsbaulich einen Ge-
winn bringen oder durch die Art und Zweckbestimmung des Gebäu-
des bedingt sein. Sie sind architektonisch besonders sorgfältig zu ge-
stalten. Die Ausnützung darf vorbehältlich abweichender Regelungen 
im Gestaltungsplan nicht grösser sein als bei einer gewöhnlichen 
Überbauung. Die Nachbarschaft darf bei einem Hochhaus nicht we-
sentlich beeinträchtigt werden. Insbesondere darf keine Beeinträchti-
gung durch Schattenwurf in Wohnzonen oder bewohnten Gebäuden 
erfolgen. Massgeblich ist dabei der 3-Stunden-Schatten an einem 
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mittleren Wintertag (§ 30 Abs. 1 lit. a ABV). Die Eckwerte des Ver-
gleichsprojekts werden in den Bestimmungen festgehalten.  

  Die Ausnützung wird mit dem Gestaltungsplan nicht erhöht. Die be-
sonders gute Gesamtwirkung wird mit der Verbindlichkeit von 
§ 71PBG städtebaulich wie architektonisch gesichert. 

  Die nachfolgende Grafik zeigt den 3-Stunden-Schatten des Projekts, 
welcher keine überbauten oder überbaubaren Bereiche der Nach-
barschaft tangiert. 

3h-Schatten des Richtprojekts  

 
   
zu Art. 13 Gewachsener Boden 
 

 Zur Klärung der Rahmenbedingung für die Projektierung und zur Er-
leichterung des Vollzugs ist es zweckmässig, im Gestaltungsplan den 
gewachsenen Boden verbindlich festzulegen.  

Der heutige Terrainverlauf wurde vom Ingenieurbüro Schenkel AG 
aufgenommen. Für die Festlegung des gewachsenen Bodens werden 
insbesondere die aufgenommenen Anschlusshöhen am Übergang 
zum Park und den Strassenparzellen beigezogen. Der Verlauf der Hö-
henkurven innerhalb des Geltungsbereichs wird in Anlehnung an die 
Höhenkurven des kantonalen GIS-Browsers festgelegt. Die heute auf 
das bestehende Gebäude GVZ Nr. UN02510 und den Fussweg (Stütz-
mauer) ausgerichtete Terraingestaltung wird durch eine gleichmäs-
sige Festlegung der Höhenkurven ausgeglichen.  
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zu Art. 14 Terrainveränderungen  Die Terraindifferenz über den gesamten Geltungsbereich beträgt ca. 
2 m. Für das zulässige Mass von Terrainveränderungen wird ein Ma-
ximalmass von 0,75 m festgelegt.  

Dieser Spielraum ist insbesondere notwendig, um die Terraindiffe-
renz zwischen Park und Bucheggplatz aufzunehmen. Das öffentlich 
zugängliche Erdgeschoss richtet sich primär in seiner Höhenlage auf 
den Vorbereich zur Hofwiesenstrasse aus. Da sich das Erdgeschoss 
aber auch zum Parkzugang im Süden und den Park im Osten ausrich-
tet, ist die Möglichkeit für Abgrabungen notwendig.  

   
zu Art. 15 Nutzungen  Mit der Vorgabe des Mindestwohnanteils von 75% wird ein Mindest-

mass des bezweckten gemeinnützigen Wohnraums gesichert. Die 
Vorgabe orientiert sich am bereits geltenden Mindestwohnanteil auf 
der Parzelle UN4557.  

   
zu Art. 16 Gemeinnütziger Wohn-
raum 

 Gemäss dem Stiftungszweck werden alle Wohnflächen dem gemein-
nützigen Wohnen dienen. Die Stiftung bemisst gemäss ihren Statuten 
die Mietzinse nach dem Prinzip der Kostenmiete. 

   
zu Art. 17 Erdgeschossnutzung 

 Um die Quartierzentrumsfunktion des Bucheggplatzes zu stärken, 
wird im Gestaltungsplan festgelegt, dass die Erdgeschosse entlang 
der Hofwiesenstrasse und des Bucheggplatzes publikumsorientierte 
Nutzungen respektive der Gemeinschaft dienende Räume beherber-
gen müssen. Die Nutzungen können in Form von Gemeinschaftsräu-
men der Bewohnenden sowie in Form von Verkaufsläden, Gaststät-
ten etc. der Öffentlichkeit dienen. In Absprache mit der Stadt Zürich 
ist eine Erweiterung des Kindergartens im Bestand geplant. 

 
  

  4.3 Freiraum 

zu Art. 18 Begrünung  Die Begrünungsvorschrift für Flachdächer wird aus der BZO über-
nommen. Es ist im Rahmen der erhöhten Anforderungen auf einen 
ausreichenden Substrataufbau und ergänzende Strukturelemente zu 
achten.  

Die Vorschrift zur Begrünung der Umgebung nach BZO wird über-
nommen. Die Versiegelung von nicht mit Gebäuden überstellten Flä-
chen ist möglichst gering zu halten.  

Das Projekt weist eine nicht überbaute Fläche von 565 m2 auf. Davon 
sind im Sinne von Art. 11 Abs. 2 BZO 378 m2 zu begrünen. Gemäss 
ständiger Praxis sind dabei die Erschliessungsflächen nicht anrechen-
bar, was im Geltungsbereich die Zugangsflächen zum Gebäude sowie 
den Parkzugang betrifft. Mit den übrigen Flächen im Vorbereich und 
zum Park hin kann die Vorgabe erfüllt werden. 
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Die Spielflächen, welche für die angestrebte Zielgruppe notwendig 
sind, können im Bestand genutzt werden und sind ausreichend di-
mensioniert sowie gut zugänglich.  

Die Bepflanzung und Dachbegrünung fördern die ökologische Ver-
netzung und den ökologischen Ausgleich. 

   
zu Art. 19 Bepflanzung   Die Begrünung des Areals durch standortgerechte, möglichst einhei-

mische Pflanzen und Bäume fördert die Aufenthaltsqualität, bildet 
Lebensraum und Nahrungsgrundlage für Kleintiere, trägt zur Hit-
zeminderung, zur ökologischen Vernetzung und zum ökologischen 
Ausgleich bei.  

Es ist in Anlehnung an die Fachplanung Stadtbäume ein angemesse-
nes Grünvolumen zu erreichen. Die genauen Standorte und Anzahl 
der Bäume sind im Rahmen der Projektierung und in Zusammenar-
beit mit den beteiligten städtischen Stellen festzulegen. Die Koordina-
tion mit den unterirdischen Bauteilen ist im Bauprojekt nachzuwei-
sen, so dass für die Bäume ein ausreichender Wurzelraum sicherge-
stellt wird. 

   
zu Art. 20 Vorbereich  Der Vorbereich hat in Verbindung mit dem Erdgeschoss und dem 

Parkzugang eine wichtige Funktion als Aufenthalts- und Durchgangs-
ort. Der Interaktion zwischen der Erdgeschossnutzung und dem Vor-
bereich kommt eine besondere Bedeutung zu. Der Vorbereich und 
die Erdgeschossnutzung sind konzeptionell als Einheit zu betrachten, 
wobei den verschiedenen Funktionen (öffentlicher Zugang zum Erd-
geschoss, Gebäudezugang Bewohnerinnen und Bewohner, Aufent-
halt) Rechnung zu tragen ist. Im Bereich des Gebäudezugangs für die 
Wohnungen ist eine Weiterführung der Gestaltung analog dem an-
grenzenden Bestandesbau vorgesehen. Der Vorbereich des von den 
im Gebäude lebenden Kindern genutzten Haupteingangs wird mit ei-
ner Hecke bzw. einer Blumenwiese mit Treppenstufen vom Trottoir 
abgegrenzt. Zur Abgrenzung des Trottoirs von der Strasse besteht 
ein weiterer Grünstreifen. Alternativ können Kinder den direkten 
Hauseingang zum Park nutzen. 

Die Fläche ist im Sinne der Festlegung im kommunalen Richtplan 
Siedlung (Quartierzentrum) und Verkehr (Fussgängerbereich) als öf-
fentlich zugängliche Fläche zu gestalten, die primär dem Fussverkehr 
und dem Aufenthalt dient. Mittels Belagswechseln und spezifischer 
Begrünung sowie topografischer Elemente kann die Fläche gegliedert 
und zum Parkzugang hin abgegrenzt werden. Ebenso ist ein beson-
deres Augenmerk auf das Zusammenspiel von Vorbereich als Frei-
raum (Bepflanzung, Einfassungen, Ausstattung) und dem Gebäude 
(Fassade, Nutzung) zu legen.  

Die Beschattung des Fussgängerbereichs am Bucheggplatz gemäss 
dem kommunalen Richtplan und mit Rücksicht auf die Fachplanung 
Stadtbäume wird im Gestaltungsplan verbindlich festgelegt.  
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  4.4 Gestaltung 

zu Art. 21 Anforderungen  Als Grundsatz gilt für das Bauvorhaben, dass eine "besonders gute" 
Gestaltung sowie eine zweckmässige Ausstattung und Ausrüstung ge-
mäss § 71 Abs. 1 PBG zu erreichen ist. Die in § 71 Abs. 2 PBG exemp-
larisch aufgezählten Merkmale sind wegleitend für die Beurteilung. 
Die bestehende Überbauung Brunnenhof ist aus einem qualifizierten 
Konkurrenzverfahren hervorgegangen und die Erfüllung der Kriterien 
ist mit der Bewilligung vom 2004 attestiert worden. Die vorliegend ge-
plante Erweiterung wird gestalterisch weitergeführt und orientiert 
sich diesbezüglich stark am Bestand. 

Die umfassende Beurteilung der "besonders guten" Gestaltung hat 
im Baubewilligungsverfahren zu erfolgen.  

   

  4.5 Erschliessung und Parkierung 

zu Art. 22 öffentlich zugänglicher 
Fussweg 

 Der Fussweg, welcher heute von der Hofwiesenstrasse in den Park 
führt, wird aufgehoben und am östlichen Parzellenrand neu angelegt. 
Der Platzbereich vor dem Gebäude dient dem Anschluss an den 
Fussgängerübergang zur Haltestelle Bucheggplatz und wird mit einer 
Dienstbarkeit zu Gunsten der Öffentlichkeit gesichert.  

Die Fusswegverbindung auf dem Perimeter muss diese Verbindungs-
funktion sicherstellen und einen öffentlichen Charakter aufweisen. 
Aufgrund der Festlegung im kommunalen Richtplan Verkehr als Fuss-
gängerbereich wird davon ausgegangen, dass sich die Fussgänger-
ströme flächig im Vorbereich bewegen werden. Daher ist es wichtig, 
dass der Parkzugang vom Vorbereich aus gut wahrnehmbar und er-
sichtlich ist. Der Parkzugang ist im Projekt durch eine Verschmäle-
rung der begehbaren Fläche und einen Belagswechsel ausgezeichnet 
und wird somit für die Öffentlichkeit ersichtlich. 

   
zu Art. 23 Abstellplätze  Die in der Parkplatzverordnung vorgeschriebene Mindestanzahl von 

Autoabstellplätzen darf nicht überschritten werden. Für die Bemes-
sung der Anzahl Abstellplätze ist entsprechend die jeweils gültige 
Parkplatzverordnung (PPV) zu berücksichtigen.  

Mit der maximal zulässigen aGF sind bei Ausschöpfung des maxima-
len Wohnanteils aufgrund der Lärmsituation und Bemessung nach 
aktuell geltender PPV rund 77 Velo-Abstellplätze erforderlich. Rund 
30% davon können im unmittelbaren Vorbereich des Gebäudezu-
gangs zur Hofwiesenstrasse angeordnet werden und liegen in einer 
Distanz von maximal 20 m zum Eingang.  

Die Richtlinie des TAZ zur Anordnung von Velo-Abstellplätzen gibt vor, 
dass die Abstellplätze für Besuchende max. 30 m und diejenigen für 
Bewohnende max. 100 m vom Gebäudeeingang entfernt liegen soll-
ten.  
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Alle weiteren Velo-Abstellplätze sind in der Bestandessiedlung der 
Parzelle UN4557 nachzuweisen. Dies erfordert eine Änderungsbewil-
ligung der bestehenden Siedlung. 

Motorradabstellplätze  Mit der maximal zulässigen aGF sind bei Ausschöpfung des maxima-
len Wohnanteils aufgrund der Lärmsituation und Bemessung nach 
aktuell geltender PPV mindestens 2 Abstellplätze erforderlich. Die Ab-
stellplätze können im Bestand mit rund 150 m Entfernung Luftlinie 
zum Neubau platziert werden. 

Autoabstellplätze  Mit der maximal zulässigen aGF sind bei Ausschöpfung des maxima-
len Wohnanteils aufgrund der Lärmsituation und Bemessung nach 
aktuell geltender PPV rund 32 Abstellplätze erforderlich. Diese dürfen 
im Gebiet D auf 60% reduziert werden, d. h. rund 19 Abstellplätze. 
Eine weitergehende Reduktion ist nur über ein Mobilitätskonzept zu-
lässig.  

Die Parzelle in ihrer Grösse wie auch bezüglich der Lage am Buchegg-
platz lässt keine zweckmässige Parkierung im Untergeschoss zu. Die 
nötigen Parkfelder werden deshalb im nördlich gelegenen Bestan-
desbau nachgewiesen. Dies erfordert eine Änderungsbewilligung der 
bestehenden Siedlung, entlastet jedoch das Untergeschoss sowie die 
Umgebungsgestaltung des Neubaus. 

Die PPV gibt in Art. 9 vor, dass die erforderlichen Abstellplätze im Um-
kreis von 300 m nachgewiesen werden müssen, bei denjenigen für 
Besuchende gelten 150 m. Davon wird minimal abgewichen, damit 
die Abstellplätze für Besuchende gemeinschaftlich weiterhin an der 
Brunnenhofstrasse (siehe Plan in Kapitel 3.4) angeordnet werden 
können.  

Kapazitäten Bestandsbau  Mit Bauentscheid vom Dezember 2004 wurden 85 Parkfelder im Rah-
men der Arealüberbauung der Parzelle UN4557 bewilligt, 8 davon 
oberirdisch an der Brunnenhofstrasse für Besuchende. Nach heute 
geltender PPV wären nur 55 Abstellplätze, 6 davon für Besuchende 
notwendig. Somit können die knapp 20 Abstellplätze nach den heuti-
gen Anforderungen gut im Bestand untergebracht werden. Die her-
vorragend erschlossene Lage (öV-Güteklasse A) sowie die überdurch-
schnittliche Wohnungsgrösse spricht für eine optimierte Nutzung der 
bestehenden Tiefgarage.  

Mehrverkehr  Mit dem Neubau werden keine zusätzlichen Abstellplätze für Autos 
erstellt, sondern bestehende Abstellplätze im Bestand umgenutzt. 
Deshalb ist davon auszugehen, dass die Überbauung insgesamt nicht 
mehr Fahrten erzeugt als dies heute der Fall ist.  
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  4.6 Umwelt 

zu Art. 24 Lärmempfindlichkeits-
stufe 

 Im Geltungsbereich ist die Empfindlichkeitsstufe (ES) III massgebend. 
Gemäss Praxis im Kanton Zürich ist dafür ein maximaler Wohnanteil 
von 80% erforderlich. Die Nutzungsbestimmungen lassen dies zu. Es 
wird beabsichtigt, einen Wohnanteil von 80% der massgebenden Flä-
chen zu realisieren. Dies umfasst alle dem Wohnen und Arbeiten die-
nenden Flächen. 

Wenn sich die Lärmsituation zu einem späteren Zeitpunkt verbessert, 
kann der Wohnanteil auf über 80% erhöht werden, lediglich im Erd-
geschoss ist die Nutzung vorgegeben. Dies eröffnet der Stiftung den 
Spielraum im Sinne des Stiftungszwecks den gemeinnützigen Wohn-
raum zu erhöhen, wenn die Lärmsituation dies künftig zulässt. Wird 
der Wohnanteil mehr als 80% betragen, haben die der Lüftung die-
nenden Fenster von lärmempfindlichen Nutzungen die Grenzwerte 
der Empfindlichkeitsstufe II der eidgenössischen Lärmschutz-Verord-
nung (LSV, SR 814.41) einzuhalten. 

Umfassende Prüfung von Lärmschutz-
massnahmen und Interessenabwägung 

 Eine Ausnahmebewilligung nach Art. 31 Abs. 2 LSV setzt im späteren 
Bewilligungsverfahren eine auf den Einzelfall abgestimmte umfas-
sende Interessenabwägung voraus. Alle zumutbaren Massnahmen 
müssen ausgeschöpft sein wie z. B. eine lärmoptimierte Stellung der 
Gebäude, lärmgünstige Anordnung der Wohnungsgrundrisse. Aus-
serdem sind alle zur Reduktion der Lärmbelastung möglichen Mass-
nahmen – unter Berücksichtigung der spezifischen Situation – auf 
ihre Zweck- und Verhältnismässigkeit zu überprüfen und soweit mög-
lich umzusetzen. Bei dennoch verbleibenden Überschreitungen des 
Grenzwerts muss eine akzeptable Wohnqualität erreicht werden.  

Können durch verhältnismässige Massnahmen die Immissionsgrenz-
werte nicht eingehalten werden, darf eine Ausnahmebewilligung nur 
erteilt werden, wenn an der Errichtung des Gebäudes ein überwie-
gendes öffentliches Interesse besteht. 

  Im Rahmen des bisherigen Planungsprozesses wurden alle zweck-
mässigen Lärmschutzmassnahmen geprüft und soweit zweckmässig, 
im Sinne der Interessenabwägung über alle Aspekte (Raumplanung, 
Natur- und Heimatschutz sowie Umweltschutz), ausgeschöpft. 

  Das übergeordnete Interesse an der Errichtung von Gebäuden kann 
wie folgt zusammengefasst werden: 

  • Gestützt auf das RPG, das PBG sowie die Richtpläne aller Stufen 
besteht ein hohes Interesse an der Siedlungsentwicklung nach in-
nen an diesem Ort, der eine hervorragende Erschliessungsgüte 
aufweist und zentral gelegen ist. Für die Realisierung von gemein-
nützigem Wohnraum und die sozialräumliche Entwicklung be-
steht ebenso ein hohes Interesse. 

  • Aufgrund der mehrseitig lärmexponierten Lage ist der Anbau an 
den bestehenden Baukörper die bestmögliche Variante. Die 
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Situation wird gegenüber dem heutigen allseitig belasteten 
Punktbau verbessert.  

• Der Anbau schützt den öffentlichen Freiraum in der Freihaltezone 
optimal, was nicht nur den Bewohnenden des Gebäudes, son-
dern auch den Besuchenden des Parks zugutekommt. Dies För-
dert den sozialen Austausch und damit zusammenhängend die 
sozialräumliche Entwicklung. 

• Jede Wohneinheit verfügt über ruhige Räume.  

   
zu Art. 25 Energie 
 

 Die Anforderungen sind aufgrund der gesetzlichen Energievorschrif-
ten bezüglich der Versorgung bereits hoch. Deshalb werden Anforde-
rungen auf der Verbraucherseite definiert.  

Um einen Teil des Energieverbrauchs des Neubaus selbst zu produ-
zieren, ist die Ausstattung der Dachfläche sowie der Süd- und West-
fassade mit PV-Paneelen vorgesehen. Die Vorgaben zur Eigenstrom-
erzeugung bei Hochhäusern sind aufgrund des ungünstigen Verhält-
nisses von Dachfläche zu Energiebezugsfläche nicht allein mit dem 
Hochhaus zu erreichen. Die Anlage zur Stromerzeugung darf ergän-
zend auch auf dem Bestandesbau angeordnet werden.  

   
zu Art. 26 Lokalklima 

 Zur Umsetzung der Anforderungen aus der Fachplanung Hitzeminde-
rung schreibt der Gestaltungsplan vor, dass Bauten und Anlagen so-
wie Freiräume so zu gestalten sind, dass eine übermässige Erwär-
mung der Umgebung möglichst vermieden werden kann. Das Richt-
projekt ist hinsichtlich der Hitzeminderung optimiert. Es wird auf den 
Einsatz von versickerungsfähigen Materialien, auf die Beschattung 
durch Bäume, auf die Entsieglung und Begrünung der Bodenflächen 
sowie der Fassade geachtet. Im konkreten Bauprojekt sind im Rah-
men der Weiterentwicklung des Richtprojekts weitere Massnahmen 
zu prüfen und im Baugesuch sind sämtliche Massnahmen darzule-
gen. 

   
zu Art. 27 Entwässerung, Re-
tention 

 Das anfallende Regenwasser ist, soweit zulässig, in geeigneter Weise 
über (mulifunktionale) Versickerungs- und Retentionsflächen dem 
Grundwasser zuzuführen und soll für Verdunstungsprozesse zur Ver-
fügung stehen. Das Regenwasser, welches nicht versickert werden 
kann oder darf, muss im Sinne des Bundesgesetzes über den Schutz 
der Gewässer (GSchG) abgeleitet werden. Zusammen mit dem Bau-
gesuch muss ein durch ERZ Entwässerung genehmigtes Entwässe-
rungskonzept eingereicht werden. In diesem ist der Umgang mit der 
kantonalen Richtlinie (AWEL Richtlinie zum Umgang mit dem Regen-
wasser, 2022) aufzuzeigen. Diese sieht vor, dass maximal 15% des 
Jahresniederschlags von einer Parzelle abfliessen sollen. 

   
  



  
Privater Gestaltungsplan Brunnenhof, Zürich  
Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV 

 

   SUTER • VON KÄNEL • WILD    47 

Zu Art. 28 Ökologischer Ausgleich 
 Für einen angemessenen ökologischen Ausgleich sind gemäss Art. 15 

der Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (NHV, SR 451.1) 
im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ökologische Ausgleichs-
massnahmen zu treffen. Die Ausgleichsmassnahmen im Sinne von 
Art. 15 NHV bezwecken die Vernetzung oder Neuschaffung von Bio-
topen, die Förderung der Artenvielfalt, eine möglichst schonende und 
naturnahe Bodennutzung sowie die Natur in den Siedlungsraum ein-
zubinden und das Landschaftsbild zu beleben. Der ökologische Aus-
gleich wird über eine einheimische Bepflanzung gemäss Art. 19 der 
Gestaltungsplanvorschriften gewährleistet. 

   

  4.7 Schlussbestimmung 

Zu Art. 29 Inkrafttreten  Laufen die Rekursfristen zur Festsetzung durch den Gemeinderat 
und die Genehmigung durch den Kanton ungenutzt ab respektive 
sind allfällige Rechtsmittelverfahren abgeschlossen, wird der Gestal-
tungsplan durch den Stadtrat in Kraft gesetzt.  

Der Vollzug der Neuparzellierung erfolgt nach der Inkraftsetzung des 
Gestaltungsplans. 
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  5 AUSWIRKUNGEN UND 
INTERESSENABWÄGUNG 

Richtplanung und städtische 
Fachplanungen 

 Die übergeordneten Vorgaben der Richtplanung auf kantonaler, regi-
onaler und städtischer Ebene werden mit dem Gestaltungsplan ei-
gentümerverbindlich und stufengerecht verankert. Im Wesentlichen 
werden folgende Themen umgesetzt: 

• Innenentwicklung mit Hochpunkt mit quartierbezogener Nut-
zung am Bucheggplatz 

• Aufwertung des Vorbereichs für Zufussgehende in Bezug auf die 
Aufenthaltsqualität und den Zugang zum Park 

• Vorgaben zur Minderung der Hitzeeinwirkung und zur ökologi-
schen Vernetzung durch Bepflanzungsvorschriften und Rege-
lung der zulässigen Eingriffe in den Boden 

Die Festlegungen im Gestaltungsplan entsprechen den Vorgaben der 
Richtplanung und einer verdichteten und haushälterischen Bauweise, 
wobei die Dichte eher am unteren Rand der Vorgaben im städtischen 
Richtplan liegt. Im Kontext der Bestandessiedlung und einer gestalte-
risch besonders guten Einordnung in die städtebauliche und frei-
räumliche Umgebung ist eine Dichte im unteren Rahmen des kom-
munalen Zielwerts angemessen.  

  Das Baukollegium hat die Realisierung eines Hochhauses an diesem 
Standort als wünschenswert beurteilt. Mit der sorgfältigen städtebau-
lichen Einordnung und der Aufwertung des Aussenraums mit hohem 
Öffentlichkeitscharakter wird der ortsbauliche Gewinn erreicht. 

Da die SFW Stiftung Familienwohnungen eine Belegung von Familien 
mit mind. 3 Kindern pro Wohnung vorgibt, wird ein effizienter, redu-
zierter Wohnflächenverbrauch realisiert. So kann mit einer Bewoh-
nerzahl von mehr als 100 Personen in 20 Wohnungen gerechnet 
werden. Dies entspricht einem durchschnittlichen Flächenverbrauch 
von rund 22 m2 pro Person, was auch dem durchschnittlichen Wert 
in den Liegenschaften der Stiftung entspricht. 

   
ISOS  Die in der Umgebungszone XI bezeichneten Baumreihen und die 

Fussgängerüberführung werden durch das Projekt nicht negativ tan-
giert. Die Laubbaumreihe wird erhalten.  

Mit dem Gestaltungsplan wird ein zusätzliches Volumen am Buchegg-
platz ermöglicht, welches sich in die bestehende Bebauung beson-
ders gut einfügt und den Raum am Bucheggplatz städtebaulich auf-
wertet. Gemäss dem Beschrieb der Umgebungszone sind grossvolu-
mige Bauten nicht unüblich. Die erhöhten gestalterischen Anforde-
rungen sind in den Bestimmungen verankert. Das Vorhaben steht mit 
den Zielen der Umgebungszone XI des ISOS im Einklang. 

Mit dem Gestaltungsplan wird die angrenzende Grünanlage Buchegg 
mit Erhaltungsziel a nicht von Gebäuden tangiert. Somit ist das 
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Erhaltungsziel durch den Erhalt der Beschaffenheit der Grünanlage 
als Freifläche und für das Ortsbild wesentliche Vegetation gewahrt.  

   
Bau- und Zonenordnung  Mit der Errichtung des Hochhauses wird die Verdichtung vorangetrie-

ben und neuer preisgünstiger Wohnraum bereitgestellt, ohne die in 
der Bau- und Zonenordnung zulässige Ausnützung von 160 % zu 
überschreiten. Die Revision des Ergänzungsplans Hochhausgebiete 
der Stadt Zürich sieht eine Gebäudehöhe von 40 m auf dem Areal 
vor. Heute handelt es sich dabei jedoch um eine Abweichung von der 
Bau- und Zonenordnung (vgl. § 83 Abs. 1 PBG).  

Der Gestaltungsplan wird durch die Legislative gemäss 
§ 86 Satz 1 PBG beschlossen, womit Abweichungen gegenüber der 
Grundordnung gewährt werden können. 

   
Umwelt  Das Areal befindet sich in einem Gebiet, in welchem Massnahmen 

zur Hitzeminderung nötig sind. Bei der Umgebungsgestaltung wer-
den deshalb Vorgaben zur Begrünung des Umschwungs wie der 
Dachflächen, Beschattung durch Bäume und einem niedrigen Versie-
gelungsgrad, u.a. auch für den Fussweg verankert. Es wird auf den 
Einsatz sickerungsfähiger Materialien und die Begrünung mit stand-
ortgerechten, einheimischen Pflanzen geachtet. Damit wird ein Bei-
trag zur Hitzminderung stufengerecht festgelegt.  

Für den Neubau werden bestehende Abstellplätze der Bestandes-
siedlung genutzt. Somit wird mit einer konstant bleibenden Fahrten-
zahl gerechnet und die Luftbelastung erhöht sich nicht. 

   
Lärm 
Lärmoptimierung im Gestaltungsplan 

 Der Lärmschutz wurde bei der Bestandessiedlung wie auch bei der 
Erweiterung bereits in der konzeptionellen Phase sorgfältig bearbei-
tet. Mit dem Gestaltungsplan werden primär ein Mindestwohnanteil 
von 75% sowie die Lage des Baukörpers festgelegt. Dessen Ausrich-
tung verfolgt das Ziel, dass für die Bewohnenden ein maximal lärm-
abgewandter Aussenraum entsteht. Zusätzlich generiert der hohe 
und kompakte Baukörper eine wesentliche Verbesserung des Lärm-
schutzes für den Park und den angrenzenden Aussenbereichen der 
vorhandenen Gebäude. Durch die Festlegung eines maximalen 
Wohnanteils werden die empfindlicheren Wohnräume begrenzt, so 
dass in den lärmexponierteren Geschossen weniger empfindliche 
Nutzungen Platz finden.  

Beurteilung Projektstand  Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens sind Ausnahmebewilli-
gungen gemäss Art. 31 Abs. 2 LSV zu erwarten.  

Im Projekt wird nachgewiesen, dass weniger als 30% der Räume gelb 
sind (siehe Lärmgutachten), wobei dies jeweils 1 Raum pro Wohnung 
betrifft. Alle Wohnungen verfügen über Räumlichkeiten, welche sogar 
unter dem IGW Tag der ES II, respektive deutlich unter dem IGW-
Nacht der ES III belüftet werden können. 
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Lärmoptimierung  Die Parzelle ist bereits heute mit einem freistehenden Punktbau 
überbaut. Die Lärmbelastung wird mit der Verlängerung des Riegels 
als Neubau im Vergleich zum Bestandesbau verbessert. Durch die 
Wahl des Baukörpers kann das Ziel, die Verdichtung nach Innen und 
der Bereitstellung von gemeinnützigem Wohnraum voranzubringen, 
umgesetzt werden. Gleichzeitig entsteht ein neuer Klangraum im 
Park für die Öffentlichkeit und für die angrenzenden Bewohnenden. 
Die auf dieser Stufe möglichen Massnahmen und Optimierungen 
wurden vorgenommen und im Gestaltungsplan berücksichtigt. Die 
weiteren Optimierungsmassnahmen sind mit dem Bauprojekt zu er-
arbeiten und nachzuweisen. 

   
Gemeinnütziger Wohnraum  Mit dem Vorhaben kann die Stiftung ihr Angebot an gemeinnützigem 

Wohnraum im städtischen Umfeld ausbauen. Indem es auch grösse-
ren Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen möglich ist, in 
der Stadt Wohnraum zu erhalten, leistet das Projekt einen wichtigen 
Beitrag zur sozialräumlichen Entwicklung der Stadt Zürich.   

   
Klimaschutzziel Netto-Null 2040  Das Projekt entspricht dem Ziel der Erreichung von Netto-Null bis 

2040. In Anlehnung an den SIA-Effizienzpfad Energie werden für die 
Planung zur Überprüfung auf die Konformität zum neuen Klima-
schutzziel Netto-Null bis 2040 vier Handlungsfelder betrachtet: Die 
Erstellung, der Betrieb, die Mobilität sowie der Aussenraum. 

Handlungsfeld Erstellung  Beim Handlungsfeld Erstellung haben die Neubauten den oberen 
Grenzwert für Graue Energie gemäss Minergie-Eco, Ausgabe 2018, 
einzuhalten. Durch den Verzicht auf Erstellung weiterer Autoabstell-
plätze kann das Volumen des Untergeschosses reduziert werden, 
was gemeinsam mit dem niedrigen vorgesehenen Wohnflächenver-
brauch pro Person von ca. 22 m2 zu einer Reduktion der Emissionen 
aus der Erstellung führt. 

Handlungsfeld Betrieb  Das kantonale Energiegesetz schreibt eine Heizung mit erneuerbaren 
Energien vor. Das Projekt sieht einen Anschluss an die Fernwärmver-
sorgung vor. Der geforderte Anteil an Eigenstromproduktion wird 
durch Photovoltaikanlagen erreicht, wobei auf eine gemäss §47 b 
BBV I mögliche Reduktion verzichtet wird. 

Handlungsfeld Mobilität  Das Planungsgebiet ist sehr gut mit dem Fuss-, Velo- und öffentlichen 
Verkehr erschlossen. Auf die Erstellung von zusätzlichen Autoabstell-
plätzen wird durch die Nutzung von bereits bestehenden Abstellplät-
zen verzichtet. Veloabstellplätze werden eingangsnah oder an witte-
rungsgeschützten, diebstahlsicheren Lagen realisiert. Durch die in 
der unmittelbaren Nachbarschaft vorhandenen Infrastrukturen des 
täglichen Bedarfs (z. B. Einkauf, Sportanlagen, Grünflächen, Schulen) 
kann eine Stadt der kurzen Wege gefördert werden. Insgesamt ist 
dadurch eine nachhaltige Mobilität sichergestellt.   
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Handlungsfeld Aussenraum  Die Vorschriften schreiben dazu die Pflanzung von Bäumen vor. 
Durch die vorgeschriebene Beschränkung der unterbauten und un-
versiegelten Fläche wird deren Wachstum wie auch die Versickerung 
sichergestellt.  

   
Fazit  Der Gestaltungsplan steht im Einklang mit den übergeordneten Pla-

nungen und Rahmenbedingungen. Den Anforderungen des Bundes-
rechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung wird Rechnung 
getragen.  

Auf der Grundlage des überzeugenden Richtprojekts setzt der Ge-
staltungsplan die Anliegen der Ausschöpfung vorhandener baulicher 
Reserven an gut erschlossener Lage spezifisch um, was eine Abwei-
chung von den Abständen und der Höhe bedingt.  

Mit dem hohen Wohnanteil wird gemeinnütziger Wohnraum bereit-
gestellt. Die Vorgaben zur Erdgeschossnutzung sichern die quartier-
bezogene Nutzung am Knotenpunkt Bucheggplatz.  

Der Zugang zum Park wird gesichert und aufgewertet. Mit den Vorga-
ben zur Unterbauung, dem Vorbereich und der Begrünung leistet 
das Vorhaben einen Beitrag zur Hitzeminderung im städtischen Sied-
lungskörper. 

Dieser Sondernutzungsplanung stehen keine überwiegenden Interes-
sen entgegen. 
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  6 MEHRWERTAUSGLEICH 
  Da die rechtskräftige Ausnützungsziffer gemäss BZO mit dem Gestal-

tungsplan nicht überschritten wird, entstehen durch die Planung 
keine Planungsvorteile, welche gemäss Mehrwertausgleichsgesetz 
vom 28. Oktober 2019 (MAG, LS 700.9) ausgeglichen werden müs-
sen. 
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  7 MITWIRKUNG 
  7.1 Mitwirkung 

  Die Unterlagen wurden während 60 Tagen vom 21.06.2023 bis 
21.08.2023 öffentlich aufgelegt. Während der Auflagefrist konnten 
sich alle Personen zum Entwurf äussern und schriftliche Einwendun-
gen dagegen vorbringen. Es sind keine Einwendungen eingegangen. 

   

  7.2 Kantonale Vorprüfung 

Würdigung  Im Vorprüfungsbericht vom 4. September 2023 wird der private Ge-
staltungsplan Brunnenhof grundsätzlich positiv beurteilt: «Dem priva-
ten Gestaltungsplan liegt ein Architekturprojekt zugrunde, welches 
aus einem qualifizierten Prozess entwickelt wurde und mit der Schaf-
fung von preisgünstigem Wohnraum für kinderreiche Familien einen 
wichtigen Beitrag zur sozialen Durchmischung des Gebiets zu leisten 
vermag. Die rund um den Bucheggplatz vorgesehenen baulichen 
Dichten, die notwendigen Aussenraumqualitäten und die Belebung 
des öffentlichen Raums können mit vorliegendem Gestaltungsplan im 
Sinne der übergeordneten Richtplanvorgaben grundeigentümerver-
bindlich verankert werden. Das Planungsvorhaben entspricht somit 
den übergeordneten planerischen Vorgaben und wird unter Berück-
sichtigung der nachfolgenden Auflagen als genehmigungsfähig einge-
stuft.» 

   
Hinweis  Die Lage der 4.5 m hohen Erdgeschosse gemäss Art. 10 soll in den 

Vorschriften oder im Plan verortet werden. 

Umsetzung  Die offene Formulierung ermöglicht einen angemessenen Spielraum 
für die weitere Projektierung. Es erfolgt keine Präzisierung der Anord-
nung. 

   
Antrag 1  Die Pflicht zur Begrünung von Flachdächern soll nicht relativiert wer-

den. Der entsprechende Satz in Art. 18 Abs. 1 soll gestrichen werden. 
Um zur Hitzeminderung beizutragen ist ein Bodenaufbau von 15 bis 
100 cm oder mehr zur Wasserspeicherung notwendig. 

Umsetzung  Der Satz «Die Pflicht ökologisch wertvoll zu begrünen, besteht, soweit 
dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar 
ist.» wurde gestrichen.  

   
Antrag 2  Zur Erfüllung der Anforderungen gemäss § 83 Abs. 3 PBG ist detail-

lierter darzulegen, wie die im Gestaltungsplanperimeter erforderli-
chen Abstellplätze in Abhängigkeit der erforderlichen Änderungsbe-
willigung gesichert sind. 
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Umsetzung  Art. 23 Abs. 3 wurde so präzisiert, dass die Abstellplätze auf Grund-
stück UN4557, welches den Bestandesbau umfasst, angeordnet wer-
den müssen.  

   
Antrag 3  Dem Gestaltungsplanperimeter sei die Empfindlichkeitsstufe III ein-

deutig zuzuordnen. Es können nicht nur die Immissionsgrenzwerte 
festgeschrieben werden, da hinsichtlich neuer Anlagen nach Art. 7 
Lärmschutzverordnung (LSV) die Planungswerte zur Anwendung 
kommen. Auf Bedingungen hinsichtlich des Wohnanteils sei zu ver-
zichten, da dies zu Planungsunsicherheiten führe. 

Überschreitungen der ES III von über 6 dB in der Nacht sind als we-
sentlich einzustufen. Aufgrund der aktuellen Gerichtspraxis können 
Ausnahmebewilligungen nicht ohne Weiteres in Aussicht gestellt wer-
den. Spätestens im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ist die 
Massnahmenprüfung zu dokumentieren und eine umfassende Inte-
ressenabwägung durchzuführen. 

Umsetzung  Die Formulierung von Art. 24 wurde entsprechend des Antrags um-
formuliert. 

   
Hinweis  Aus Sicht des Ortsbildschutzes erübrigt sich mit der Feststellung, 

dass das Vorhaben mit dem ISOS vereinbar ist, eine detaillierte Inte-
ressenabwägung. Es wird empfohlen deswegen im Erläuterungsbe-
richt die Gegenüberstellung und Gewichtung zu streichen. 

Umsetzung  Der Verweis auf die erfolgte Gegenüberstellung wurde aus dem 
Kap. 5 entfernt. 
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  8 ABLAUF 
Juni–August 2022  Erarbeitung Entwurf Gestaltungsplan  

   
10. August 2022  Beratung Gestaltungsplan und Projekt mit Stadt Zürich (AfS) 

   
August 2022  Überarbeitung Gestaltungsplan und Projekt 

   
28. Oktober 2022 und 25. November 
2022 

 Beurteilung Baukollegium

November 2022
Verabschiedung Gestaltungsplan und Projekt 

durch Grundeigentümer

Dezember 2022  Eingabe Gestaltungsplan und Projekt
Stadt Zürich

Dezember 2022–Februar 2023
Ämtervorvernehmlassung

März–Mai 2023
Bereinigung Gestaltungsplan

Juni–August 2023
Öffentliche Auflage, Vorprüfung und städtische Vernehmlassung

August–September 2023
Auswertung Einwendungen / Anträge und Bereinigung Gestaltungs-

plan und Projekt

Februar 2024
Verabschiedung durch den Stadtrat

z. H. Zustimmung durch den Gemeinderat

ca. März 2024–Juni 2024
Zustimmung durch den Gemeinderat

3. Quartal 2024–4. Quartal 2024
Genehmigung Gestaltungsplan durch die Baudirektion 

und Publikation (allenfalls Rechtsmittelverfahren)

4. Quartal 2024
Inkraftsetzung
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Publikationsdatum: 21.06.2023, Ausgabe 25/2023

Rubrik: 13 Weitere öffentliche Planauflagen und Plangenehmigungen

Kontakt: Amt für Städtebau

Privater Gestaltungsplan «Brunnenhof», Zürich-
Unterstrass, Kreis 6, Kanton Zürich, öffentliche Auflage
Der Vorsteher des Hochbaudepartements hat am 23.05.2023 verfügt:

Der private Gestaltungsplan «Brunnenhof» wird vor der Festsetzung öffentlich aufgelegt (§ 7
des Planungs- und Baugesetzes).

Die Unterlagen dazu (Plan, Erläuterungsbericht, Vorschriften) können vom 21.06.2023 bis
21.08.2023 im Amt für Städtebau, Amtshaus IV, Lindenhofstrasse 19, 2. Stock, während der
Büroöffnungszeiten 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr oder im Internet unter www.stadt-
zuerich.ch/hochbau eingesehen werden.

Während der Auflagefrist können sich alle interessierten Personen schriftlich zum Planinhalt
äussern. Unter www.stadt-zuerich.ch/hochbau steht neben den Unterlagen ein Web-
Formular für Stellungnahmen zur Verfügung. Die Eingaben sind bis zum 21.08.2023
elektronisch oder schriftlich dem Amt für Städtebau, Lindenhofstrasse 19, Postfach, 8021
Zürich, einzureichen.

Über die Berücksichtigung von Einwendungen wird gesamthaft bei der Planfestsetzung
entschieden. Danach stehen Plan und Stellungnahme zu den nicht berücksichtigten
Einwendungen zur Einsichtnahme offen.
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terstrass, Kreis 6, Liegenschaften Stadt Zürich, Landveräusserung, Inkraft-

setzung 

 
IDG-Status: öffentlich 

 
Mit Beschluss Nr. 3654 vom 11. September 2024 hat der Gemeinderat dem privaten Gestal-
tungsplan «Brunnenhof» zugestimmt. Die Baudirektion des Kantons Zürich genehmigte den 
privaten Gestaltungsplan «Brunnenhof» am 11. Februar 2025 (Verfügung Nr. KS-0366/24). 
Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 15. April 2025 wurden keine 
Rechtsmittel eingelegt. Der private Gestaltungsplan «Brunnenhof» kann damit in Kraft gesetzt 
werden. 

Der Stadtrat beschliesst: 

1. Der vom Gemeinderat mit Beschluss Nr. 3654 vom 11. September 2024 (GR Nr. 2024/37) 
festgesetzte und von der Baudirektion des Kantons Zürich mit Verfügung vom 11. Feb-
ruar 2025 (Verfügung Nr. KS-0366/24) genehmigte private Gestaltungsplan «Brunnen-
hof» wird auf 1. August 2025 in Kraft gesetzt.  

2. Mitteilung an die Vorstehenden des Tiefbau- und Entsorgungs- sowie des Hochbaudepar-
tements, den Stadtschreiber, die Stadtkanzlei (Amtliche Sammlung), das Tiefbauamt, Ge-
omatik + Vermessung, Grün Stadt Zürich, Liegenschaften Stadt Zürich, das Departe-
mentssekretariat des Hochbaudepartements, das Amt für Baubewilligungen und durch 
Versand des Amts für Städtebaus (3 unterzeichnete Exemplare, jeweils mit Beleg der 
Publikation) an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, das 
Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, und das Amt für Raument-
wicklung des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich. 

 
 

Im Namen des Stadtrats 

Der Stadtschreiber 

 

 

 

 

Thomas Bolleter 
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